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1. Einleitung 

Als Instrument zur Förderung der Qualität1 der beruflichen Grundbildung für Fachfrauen Gesundheit und 
Fachmänner Gesundheit mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) beschreibt der Bildungsplan die von 
den Lernenden bis zum Abschluss der Qualifikation zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Gleichzeitig 
unterstützt er die Berufsbildungsverantwortlichen in den Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und überbetrieb-
lichen Kursen bei der Planung und Durchführung der Ausbildung.   

Für die Lernenden stellt der Bildungsplan eine Orientierungshilfe während der Ausbildung dar. 

 
1 vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. c Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV) und Art. 86918 der Verordnung des 

SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) für Fachfrauen Gesundheit EFZ und Fachmänner Gesundheit EFZ. 
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2. Berufspädagogische Grundlagen 

2.1 Einführung in die Handlungskompetenzorientierung 

Der vorliegende Bildungsplan ist die berufspädagogische Grundlage der beruflichen Grundbildung Fachfrau 
Gesundheit/Fachmann Gesundheit. Ziel der beruflichen Grundbildung ist die kompetente Bewältigung von 
berufstypischen Handlungssituationen. Damit dies gelingt, bauen die Lernenden im Laufe der Ausbildung 
die in diesem Bildungsplan beschriebenen Handlungskompetenzen auf. Diese sind als Mindeststandards für 
die Ausbildung zu verstehen und definieren, was in den Qualifikationsverfahren maximal geprüft werden 
darf.  

Der Bildungsplan konkretisiert die zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Diese werden in Form von 
Handlungskompetenzbereichen, Handlungskompetenzen und Ressourcen (Fähigkeiten/Fertigkeiten, Kennt-
nisse, Haltungen) dargestellt.  

Darstellung der Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Ressourcen je Lernort: 

 

Der Beruf Fachfrau Gesundheit, Fachmann Gesundheit umfasst fünf Handlungskompetenzbereiche. 
Diese umschreiben und begründen die Handlungsfelder des Berufes und grenzen sie voneinander ab.  

Beispiel: Unterstützen in anspruchsvollen Situationen  

Jeder Handlungskompetenzbereich umfasst eine bestimmte Anzahl Handlungskompetenzen. So sind im 
Handlungskompetenzbereich c Ausführen medizinaltechnischer Verrichtungen 7 Handlungskompetenzen 
gruppiert. Diese entsprechen typischen beruflichen Handlungssituationen. Sie beschreiben eine generisch 
formulierte Situation und die dazu zu erlernenden Ressourcen. 

Damit sichergestellt ist, dass der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule sowie die überbetrieblichen Kurse ihren 
entsprechenden Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen Handlungskompetenz leisten, werden die Hand-
lungskompetenzen durch Fähigkeiten/Fertigkeiten, Kenntnisse und Haltungen konkretisiert. Mit Blick auf 
eine optimale Lernortkooperation sind diese untereinander abgestimmt (siehe 2.4). 
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2.2 Überblick der vier Dimensionen einer Handlungskompetenz 

Handlungskompetenzen umfassen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Damit Fachfrauen 
Gesundheit / Fachmänner Gesundheit im Arbeitsmarkt bestehen, werden die angehenden Berufsleute im 
Laufe der beruflichen Grundbildung diese Kompetenzen integral und an allen Lernorten (Lehrbetrieb, Be-
rufsfachschule, überbetriebliche Kurse) erwerben. Die folgende Darstellung zeigt den Inhalt und das Zusam-
menspiel der vier Dimensionen einer Handlungskompetenz im Überblick. 

 

2.3 Ressourcenniveau 

Jede Fähigkeit / Fertigkeit wird mindestens mit einem Objekt und mit einem Verb beschrieben. Um das an-
gestrebte Niveau zu zeigen, können diese erweitert bzw. kontextualisiert werden, durch 

• mehrere Objekte (z. B. "Anzeichen einer Pneumonie, Kontraktur, Thrombose und/der Dekubitus)  

• mehrere Verben (z. B. "erkennen und weiterleiten" oder "beachten und respektieren") 

• Referenzierungen (z. B. "gemäss betrieblicher Vorgaben", "nach Rücksprache mit", "gemäss Pfle-
gedokumentation" oder "in korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler Technologien") 

• ein oder mehrere Adjektive, die das angestrebte Niveau zeigen (z. B. "korrekt", "respektvoll", "gedul-
dig", "sorgfältig" oder "adressatengerecht")  

• Ziel der Fähigkeit/Fertigkeit (z. B. "zur Förderung des Wohlbefindens und der Lebensqualität)  

und schliesslich 

• die Adressaten der Fähigkeit/Fertigkeiten (z. B. "bei Klienten mit dementiellen Erkrankungen", "im 
multiprofessionellen Team) 

Beim Ressourcenbeitrag des Lernorts Schule wird zwischen "kennen" und "erklären" unterschieden: 

• Mit "kennen" werden die Kenntnisse klassifiziert, über die die Lernenden passiv verfügen müssen, 
um beispielweise zu verstehen, warum eine Intervention sinnvoll ist 

• Mit "erklären" werden die Kenntnisse klassifiziert, die die Lernenden aktiv abrufen können, um sie in 
der beruflichen Praxis auf dem taxonomischen Niveau von Fachpersonen Gesundheit entsprechend 
sach- und fachgerecht anzuwenden. Das sind beispielsweise Kenntnisse, die benötigen, um Klien-
tinnen und Klienten adressatengerecht zu informieren. Sie benötigen sie auch, um ihre Berufspraxis 
zu reflektieren, um ihre/seine Rolle und Aufgabe in der multiprofessionellen Zusammenarbeit 

Fachfrauen und -männer Gesundheit wenden die berufsspezifische Fach-
sprache und die (Qualitäts)Standards sowie Methoden, Verfahren, Arbeits-
mittel und Materialien fachgerecht an. Das heisst sie sind fähig, fachliche 

Aufgaben in ihrem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen und auf berufli-

che Anforderungen angemessen zu reagieren. 

Fachfrauen und -männer Gesundheit organisieren ihre Arbeit sorgfältig und 
qualitätsbewusst. Dabei beachten sie wirtschaftliche und ökologische As-
pekte und wenden die berufsspezifischen Arbeitstechniken, Lern-, Informa-

tions- und Kommunikationsstrategien zielorientiert an. Zudem denken und 

handeln sie prozessorientiert und vernetzt. 

Fachfrauen und -männer Gesundheit gestalten ihre Beziehungen zur vor-

gesetzten Person, im Team und mit der Kundschaft bewusst und gehen 
mit Herausforderungen in Kommunikations- und Konfliktsituationen kon-
struktiv um. Sie arbeiten in oder mit Gruppen und wenden dabei die 

Regeln für eine erfolgreiche Teamarbeit an.  

Fachfrauen und -männer Gesundheit reflektieren ihr Denken und Handeln 
eigenverantwortlich. Sie sind bezüglich Veränderungen flexibel, lernen aus 

den Grenzen der Belastbarkeit und entwickeln ihre Persönlichkeit weiter. 
Sie sind leistungsbereit, zeichnen sich durch ihre gute Arbeitshaltung aus 

und bilden sich lebenslang weiter. 
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professionell wahrzunehmen, oder um weniger qualifizierte oder jüngere Berufskolleginnen und -
kollegen adressatengerecht anzuleiten 

Der Ressourcenbeitrag des Lernorts "überbetrieblicher Kurs" beschreibt, welche Fähigkeiten und Fertigkei-
ten (in der Regel Interventionen) in sicheren Bedingungen ausserhalb der realen Patientensituation geübt 
werden, damit die Lernenden soweit eingeführt sind, dass sie bei Klientinnen und Klienten anwenden kön-
nen, ohne diese zu gefährden.  

2.4 Zusammenarbeit der Lernorte 

Koordination und Kooperation der Lernorte (bezüglich Inhalte, Arbeitsmethoden, Zeitplanung, Gepflogenhei-
ten des Berufs) sind eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der beruflichen Grundbildung. Die Ler-
nenden sollen während der gesamten Ausbildung darin unterstützt werden, Theorie und Praxis miteinander 
in Beziehung zu bringen. Eine Zusammenarbeit der Lernorte ist daher zentral, die Vermittlung der Hand-
lungskompetenzen ist eine gemeinsame Aufgabe. Jeder Lernort leistet seinen Beitrag unter Einbezug des 
Beitrags der anderen Lernorte. Durch gute Zusammenarbeit kann jeder Lernort seinen Beitrag laufend über-
prüfen und optimieren. Dies erhöht die Qualität der beruflichen Grundbildung,  

Der spezifische Beitrag der Lernorte kann wie folgt zusammengefasst werden:  

• Der Lehrbetrieb; im dualen System findet die Bildung in beruflicher Praxis im Lehrbetrieb statt, wo 
den Lernenden die praktischen Fertigkeiten des Berufs vermittelt werden. 

• Die Berufsfachschule; sie vermittelt die schulische Bildung, welche aus dem Unterricht in den Be-
rufskenntnissen, der Allgemeinbildung und dem Sport besteht. 

• Die überbetrieblichen Kurse; sie dienen der Vermittlung und dem Erwerb grundlegender Fertigkei-
ten und ergänzen die Bildung in beruflicher Praxis und die schulische Bildung, wo die zu erlernende 
Berufstätigkeit dies erfordert. 

 

Das Zusammenspiel der Lernorte lässt sich wie folgt darstellen: 

 

 

 

Eine erfolgreiche Umsetzung der Lernortkooperation wird durch die entsprechenden Instrumente zur Förde-
rung der Qualität der beruflichen Grundbildung (siehe Anhang) unterstützt. 
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3. Qualifikationsprofil 

Das Qualifikationsprofil beinhaltet das Berufsbild und das Anforderungsniveau des Berufes sowie die Über-
sicht der in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen, über die eine qualifizierte 
Berufsperson verfügen muss, um den Beruf auf dem erforderlichen Niveau kompetent auszuüben.  

Neben der Konkretisierung der Ressourcen im vorliegenden Bildungsplan dient das Qualifikationsprofil zum 
Beispiel auch als Grundlage für die Zuteilung des Berufsbildungsabschlusses im nationalen Qualifikations-
rahmen (NQR-CH), für die Erstellung der Zeugniserläuterung oder auch für die Gestaltung der Qualifikati-
onsverfahren.  

3.1 Berufsbild 

Arbeitsgebiet 

Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ sind in der Pflege und Betreuung von Menschen jeden Alters 
tätig und arbeiten eng mit den Klientinnen und Klienten zusammen. Sie arbeiten in ambulanten und instituti-
onellen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Mit ihren vielseitigen Kompetenzen nehmen sie 
eine wichtige Rolle im schweizerischen Gesundheitswesen ein. Nebst der Pflege und Betreuung ihrer Klien-
tinnen und Klienten nehmen sie verantwortungsbewusst Teilaufgaben in den Bereichen der Prävention und 
Gesundheitsförderung wahr. Es gehört auch zu ihren Aufgaben, in eigener Verantwortung für ein sauberes 
und sichereres Umfeld der Klientinnen und Klienten zu sorgen. Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit 
EFZ arbeiten in einem Pflegeteam mit Berufsangehörigen unterschiedlicher Qualifikation.  

Wichtigste Handlungskompetenzen 

Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ pflegen und betreuen Klientinnen und Klienten im Rahmen 
des vorgegebenen Pflegeprozesses in unterschiedlichen Pflegesituationen wie zum Beispiel bei der Körper-
pflege, beim An- und Auskleiden oder bei der Bewegung. Sie unterstützen zudem in Zusammenarbeit mit 
diplomierten Pflegefachpersonen Klientinnen und Klienten in anspruchsvollen Pflegesituationen, wie bei-
spielsweise in palliativen Situationen, in Krisensituationen oder bei beeinträchtigtem Denken. Zudem führen 
sie medizinaltechnische Verrichtungen aus, wie die Blutentnahme, das Verabreichen von Medikamenten 
oder den Verbandswechsel.  

Im Aufgabenbereich von Fachfrauen und Fachmännern Gesundheit EFZ liegt auch die Gestaltung des All-
tags von Klientinnen und Klienten. Weiter gehören die Bewirtschaftung von Apparaten und Materialien, 
Transporte von Klientinnen und Klienten, sowie die Mitarbeit bei Ein-, Über- und Austritten dazu. Ausserdem 
sind sie mit dem sachgerechten Verhalten in Notfallsituationen vertraut. Die Fähigkeit, Prioritäten richtig zu 
setzen, hat dabei einen hohen Stellenwert. 

Berufsausübung 

Der Berufsalltag der Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ beginnt damit, sich einen Überblick über 
die anstehenden Aufgaben verschaffen. Dabei nehmen sie die Pflegedokumentation/Pflegeplanung ihrer 
Klientinnen und Klienten zu Hilfe und/oder besprechen die Pflegeinterventionen mit der diplomierten Pflege-
fachperson. Sie bereiten die notwendigen Materialien vor und legen die Hilfsmittel bereit. 

Bei der Arbeit mit den Klientinnen und Klienten beobachten sie diese genau. Sie nehmen Veränderungen 
wahr und passen ihre Arbeitsweise dementsprechend an. Sie berücksichtigen die unterschiedlichen Ge-
wohnheiten der ihnen zugeteilten Klientinnen und Klienten. Ihre Tätigkeiten wie auch spezielle Ereignisse 
halten sie fachlich korrekt im vorgegebenen Dokumentationsinstrument fest.  

Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ sind sich in allen Situationen ihrer Verantwortung und Rolle 
bewusst. Sie arbeiten zuverlässig und halten sich an Regeln und Vorschriften. Überschreitet eine Anforde-
rung ihren Handlungskompetenzrahmen, holen sie sich fachliche Unterstützung von der diplomierten Pfle-
gefachperson.  

Um ihren Berufsalltag effizient zu gestalten und die Klientinnen und Klienten optimal in der Pflege oder bei 
der Alltagsgestaltung zu unterstützen, setzen Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ digitale und 
andere Hilfsmittel ein, die auf die jeweilige Situation zugeschnitten sind. Nebst der Kommunikation innerhalb 
ihres Teams gestalten sie aktiv die multiprofessionelle Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsangehöri-
gen des Gesundheitswesens. Dies erfordert eine klare Kommunikation und das Wissen darüber, wer wel-
che Aufgaben und Befugnisse hat. Weiter hat die Zusammenarbeit mit den An- und Zugehörigen der Klien-
tinnen und Klienten einen hohen Stellenwert. In ihrer täglichen Arbeit halten sie die Richtlinien zum Gesund-
heits- und Umweltschutz sowie zur Arbeitssicherheit ein.  
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Der anspruchsvolle Berufsalltag von Fachfrauen und Fachmännern Gesundheit EFZ verlangt eine hohe 
Resilienz (Widerstandskraft gegenüber Belastungen) und eine hohe Reflexionsfähigkeit. Sie achten auf ihre 
eigene Gesundheit, sprechen herausfordernde Situationen aktiv an und suchen im Team oder mit ihren Vor-
gesetzten geeignete Unterstützung.  

Bedeutung des Berufes für die Gesellschaft  

Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ haben einen hohen Stellenwert in der pflegerischen Versor-
gung der Gesellschaft. Die effiziente Gestaltung des Berufsalltages mit den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen und die gleichzeitige Orientierung an den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten stellt dabei 
hohe Anforderungen.  

Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ tragen mit ihrer Arbeit zur Gesundheit und Lebensqualität der 
Klientinnen und Klienten bei. Insbesondere durch Tätigkeiten im Bereich der Prävention tragen sie dazu bei, 
dass Menschen länger gesund und selbständig bleiben und aktiv ihr (Arbeits-)leben gestalten können. Ge-
rade diese Aufgabe gewinnt vor dem Hintergrund von wachsenden Einflüssen der Umwelt auf die Gesund-
heit an Bedeutung. 

In ihren Tätigkeiten achten die Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ auf einen nachhaltigen Um-
gang mit Ressourcen. Sie wählen Material und Instrumente gemäss den Anforderungen, die die Situation 
der Klientinnen und Klienten erfordern, und achten dabei gleichzeitig auf einen kostenbewussten Umgang 
mit Materialien und Instrumente und die Umwelt nicht mehr als nötig zu belasten. Dabei vermeiden sie Ab-
fälle, führen diese einer Verwertung zu und achten darauf, unvermeidbare und medizinische Abfälle (Son-
derabfälle) fachgerecht zu entsorgen. 

Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ sind sich bewusst, dass sie beim Gestalten des Alltages mit 
den verschiedenen Klientinnen und Klienten achtsam mit deren Bedürfnissen und den kulturellen Unter-
schieden umgehen müssen. Durch einen situationsgerechten und bedürfnisorientierten Umgang mit den 
Klientengruppen und deren An- und Zugehörigen tragen sie zu einer nachhaltigen Förderung der körperli-
chen und emotionalen Gesundheit bei.  

Allgemeinbildung  

Der allgemeinbildende Unterricht vermittelt der Fachfrau Gesundheit, dem Fachmann Gesundheit grundle-
gende und für ihre bzw. seine Berufsausübung zentrale Kompetenzen. Im Austausch mit den Klientinnen 
und Klienten sowie in der Zusammenarbeit im Team kommt der Kommunikationsfähigkeit ein hoher Stellen-
wert zu. Dazu gehören Sprachkompetenzen sowie die Fähigkeit, Beobachtungen zu dokumentieren. Der 
allgemeinbildende Unterricht vermittelt dazu grundlegende mündliche und schriftliche Sprachkompetenzen. 
Im Themenbereich Gesellschaft des allgemeinbildenden Unterrichts erwirbt die Fachfrau Gesundheit, der 
Fachmann das Wissen und die Kompetenzen, um mit rechtlichen, gesellschaftlichen und ethischen Fragen 
umzugehen. Grundwissen über Gesellschaft und Berufsethik ermöglichen ihr/ihm die Reflexion der eigenen 
Wertvorstellungen, denjenigen von anderen und einen professionellen Umgang damit. Als Fachfrau, Fach-
mann Gesundheit muss sie, er den gesetzlichen Rahmen der eigenen Tätigkeit kennen sowie die Bedeu-
tung der eigenen Tätigkeit im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen einordnen können. 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

3.2 Übersicht der Handlungskompetenzen 

Handlungskompetenz-
bereiche 

Handlungskompetenzen  

1 2 3 4 5 6 7 

a Pflegen und Be-
treuen  

Klientinnen und Kli-
enten bei der Kör-
perpflege und beim 
Kleiden unterstüt-
zen  

Klientinnen und Kli-
enten durch prophy-
laktische Massnah-
men vor gesundheit-
lichen Schäden be-
wahren 

Klientinnen und Kli-
enten bei der Er-
nährung unterstüt-
zen 

Bewegungsfähigkei-
ten der Klientinnen 
und Klienten fördern 
und erhalten  

Klientinnen und Kli-
enten bei der Aus-
scheidung unter-
stützen 

Klientinnen und Kli-
enten bei der At-
mung unterstützen 

 

b Unterstützen in an-
spruchsvollen Si-
tuationen 

Klientinnen und Kli-
enten mit chroni-
schen Krankheiten 
und Multimorbidität 
unterstützen  

Die Lebensqualität 
von Klientinnen und 
Klienten in Pallia-
tivsituationen) best-
möglich erhalten 

Klientinnen und Kli-
enten mit kogniti-
ven Beeinträchti-
gungen unterstüt-
zen 

Klientinnen und Kli-
enten in Krisensitua-
tionen unterstützen  
 

Klientinnen und Kli-
enten mit psychi-
schen Erkrankun-
gen unterstützen  

In unvorhergesehe-
nen Ereignissen 
und Notfallsituatio-
nen handeln   

 

c Ausführen medizi-
nal-technischer 
Verrichtungen 

Vitalzeichen kon-
trollieren  

Medikamente richten 
und verabreichen 

Venöse und kapil-
lare Blutproben 
entnehmen 

Subkutane und in-
tramuskuläre Injekti-
onen durchführen 
und subkutanen Zu-
gang legen 

Verband bei regel-
rechtem Wundhei-
lungsverlauf ohne 
weiterführende 
Massnahmen 
wechseln 

Infusionen ohne 
medikamentöse 
Zusätze richten so-
wie Infusionen mit 
und ohne medika-
mentöse Zusätze 
bei bestehendem 
peripher venösen 
Zugang wechseln 

Sondennahrung 
bei bestehendem 
Zugang verabrei-
chen 

d Gestalten des All-
tags und des Le-
bensumfelds  

Für ein sauberes 
und sicheres Um-
feld der Klientinnen 
und Klienten sorgen 

Alltagsaktivitäten  
mit verschiedenen 
Klientinnen und Kli-
enten gestalten 

Klientinnen und Kli-
enten beim Aufbau 
und Einhalten einer 
Tagesstruktur un-
terstützen 

    

e Durchführen unter-
stützender Pro-
zesse  

Apparate und Mobi-
liar bewirtschaften   

Verbrauchsmateria-
lien und Medika-
mente bewirtschaf-
ten  

Bei Ein-, Über-, 
und Austritten von 
Klientinnen und Kli-
enten mitarbeiten  

Transporte von Kli-
entinnen und Klien-
ten organisieren  

   

 
Transversale Kompetenzen 

TK 1: Als Mitglied des multiprofessionellen Teams handeln (Zusammenarbeit und Kommunikation im Team). 

TK 2: Beziehungen zu Klientinnen und Klienten sowie deren Umfeld professionell gestalten. 

TK 3: Bei der Qualitätssicherung (z. B. Dokumentation, Informationstechnologien, Datenschutz) mitarbeiten. 

TK 4: Bei der Informationssammlung, bei der Überprüfung der Wirkung der Pflege und beim Verfassen der Pflegedokumentation mitarbeiten (Pflegeprozess). 

TK 5: Mit herausfordernden Situationen angemessen umgehen (Umgang mit ethischen Fragen, Resilienz, Psychohygiene, Abgrenzung und Unterstützung). 

TK 6: Eigene Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit beachten sowie Massnahmen der Infektionsprävention umsetzen.  

TK 7: Den eigenen Arbeitsalltag effizient und ressourcenschonend gestalten (Arbeitsplanung, Prioritäten setzen, Verantwortung und Zuständigkeiten).  
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3.3 Anforderungsniveau des Berufes 

Das Anforderungsniveau des Berufes ist im Bildungsplan mit den zu den Handlungskompetenzen zählenden Ressourcen (Kenntnisse, Fähigkeiten, Haltungen) an 
den drei Lernorten weiter beschrieben. Zusätzlich zu den Handlungskompetenzen wird die Allgemeinbildung gemäss Verordnung des SBFI vom 9. April 2025 über 
Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung vermittelt (SR 412.101.241). 
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4. Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Ressourcen je Lernort 

In diesem Kapitel werden die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen und die Ressourcen je Lernort beschrieben. Die im Anhang 
aufgeführten Instrumente zur Förderung der Qualität unterstützen die Umsetzung der beruflichen Grundbildung und fördern die Kooperation der drei Lernorte.   

 

Handlungskompetenzbereich a Pflegen und Betreuen 

Handlungskompetenz a1 Klientinnen und Klienten bei der Körperpflege und beim Kleiden unterstützen  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie besprechen mit der Klientin, dem Klienten den Ablauf. 

Sie führen bei Klientinnen und Klienten die Körperpflege situativ korrekt durch und informieren die Klien-

tin, den Klienten laufend über die einzelnen Handlungen. 

Sie gehen ressourcenschonend mit Materialien um. 

Sie beraten bei der Kleiderwahl und unterstützen die Klientin, den Klienten bei An- und Auskleiden. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Grundlagen des Berufsgeheimnisses erklären  

• Den Unterstützungsbedarf von Klientinnen und 

Klienten situationsgerecht einschätzen 

  

• Gewohnheiten und Bedürfnisse der Klientinnen 

und Klienten berücksichtigen 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Mit Klientin und Klient den Ablauf der Körper-

pflege besprechen 

• Grundlagen der professionellen Kommunikation 

und der Gesprächstechniken bei Kindern und 

Erwachsenen erklären  

• Grundlagen der professionellen Kommunikation 

mit Kindern und Erwachsenen anwenden 

 • Anatomie/Physiologie der Haut, Hautanhangs-

organe, der Sinnesorgane und von Mund und 

Zähnen erklären 

 

 • Anatomie/Physiologie der Geschlechtsorgane 

erklären 

 

 • Pathophysiologie Geschlechtskrankheiten 

(Chlamydien, Lues, Gonorrhö) 

 

• Die Beziehung zu Klientinnen und Klienten pro-

fessionell gestalten 

• Grundlagen der Beziehungsgestaltungmit Kin-

dern und Erwachsenen erklären. 

• Kontaktaufnahme, Verhaltensnormen und res-

pektvolle Beziehungen mit Klientinnen und Kli-

enten üben 

 • Bedeutung der Eltern – Kind Beziehung kennen  

• Körperpflege korrekt ausführen • Prinzipien der altersspezifischen Körperpflege 

erklären 

• Ganzkörperwaschung üben inkl. Gesicht, Au-

gen, Ohren, Nase, Mund und Zähne, Haare, 

Beine, Füsse, Rücken/Intimpflege üben 

 • Altersbedingte Besonderheiten erklären • Pflege der Zahnprothese üben 

• Intimsphäre beachten • Prinzipien der Intimsphäre erklären • Prinzipien der Intimpflege üben 

• Aktivierende oder beruhigende Waschungen 

durchführen und Wirksamkeit beobachten 

• Prinzip der aktivierenden oder beruhigenden 

Waschung erklären 

• Erfahrungen mit aktivierender und beruhigen-

der Waschung machen 

• Hautpflege inkl. bei pathologischen Hautverän-

derungen durchführen 

• Pathophysiologie der Haut und der Schleim-

häute (Pilzerkrankungen, Psoriasis, Allergien, 

Intertrigo) kennen und Pflegeinterventionen er-

klären 

• Eigenschutz beim Umgang mit medikamentö-

sen Salben besprechen 

• Haut beobachten, normale und veränderte 

Hautverhältnisse erkennen und weiterleiten 

• Prinzipien der Hautpflege und der Hautbe-

obachtung erklären 

• Anhand von Beispielen Hautbeobachtung be-

sprechen 

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten • Prinzipien der korrekten Händehygiene kennen • Korrekte Händehygiene üben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Klientinnen und Klienten professionell berühren 

und dabei Nähe und Distanz beachten. 

• Prinzipien einer professionellen Berührung er-

klären  

• Professionelle Berührung üben 

• Bei unangemessenen Berührungen von Klien-

tinnen und Klienten professionell und adäquat 

handeln. Eigene Rechte kennen. In belasten-

den Situationen Hilfe holen 

• Prinzipien im Umgang mit unangemessenen 

Berührungen und unangemessenen Reaktio-

nen von Klientinnen und erklären  

 

 • Prinzipien im Umgang mit Sexualität und sexu-

eller Identität erklären 

 

• Klientinnen und Klienten bei der Kleideraus-

wahl beraten 

• Jahreszeiten- und altersgerechte Kleidung er-

klären 

 

• Klientinnen und Klienten mit und ohne Beein-

trächtigungen beim An- und Auskleiden anlei-

ten und unterstützen 

• Grundsätze des An- und Auskleidens bei Klien-

tinnen und Klienten mit und ohne Beeinträchti-

gungen erklären 

 

• Hilfsmittel für das An- und Auskleiden gezielt 

einsetzen 

• Hilfsmittel für das An- und Auskleiden kennen • Die Anwendung von Hilfsmitteln beim An- und 

Auskleiden üben 

• Vorhandene Ressourcen und Gewohnheiten in 

der Körperpflege und beim An- und Auskleiden 

erkennen, nutzen und fördern 

• Ressourcen in der Körperpflege und beim An- 

und Auskleiden erklären 

 

• Individuelle Seh- und Hörstörungen von Klien-

tinnen und Klienten erkennen, allfällige Verän-

derungen weiterleiten und Hilfsmittel/Materia-

lien anwenden  

• Pathophysiologie der Sinnesorgane erklären • Brille und Hörgeräte reinigen und pflegen üben  

• In Situationen, die durch Sprech-, Sprach-, 

Seh- und Hörbehinderungen erschwert sind, 

Kommunikation anpassen 

 • Pflege und Betreuung von Klientinnen und Kli-

enten mit Sinnesbeeinträchtigung üben 

• Materialien gemäss Ressourcen von Klientin-

nen und Klienten einsetzen, und nach betriebli-

chen Vorgaben reinigen und entsorgen 

  

• Materialien ökonomisch, ökologisch und res-

sourcenschonend verwenden 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Die eigene Sicherheit gewährleisten (Ergono-

mie und Hygiene)  

• Hygieneprinzipien bei der Körperpflege erklä-

ren  

• Die Anwendung und Kontrolle von Hygiene-

richtlinien üben 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) der Körperpflege und der Kleidung er-

klären.  

 

• Mit Klientinnen und Klienten wertschätzend um-

gehen und dabei Nähe und Distanz beachten 

• Prinzipien eines wertschätzenden Umgangs er-

klären 

 

• Selbstpflegebedürfnis und -bedarf von Klientin-

nen und Klienten, sowie deren Werte und Ge-

wohnheiten in Pflegehandlungen einbeziehen. 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 
betrieblichen Standards handeln 

  

• Ökonomischer und ökologischer Einsatz von 

Materialien beachten 
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Handlungskompetenzbereich a Pflegen und Betreuen 

Handlungskompetenz a2 Klientinnen und Klienten durch prophylaktische Massnahmen vor gesundheitlichen Schäden be-

wahren 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie erkennen Situationen, die prophylaktische Massnahmen erfordern und schlagen passende Interven-

tionen vor. 

Sie führen bei Klientinnen und Klienten die Prophylaxen durch, nehmen Veränderungen wahr und infor-

mieren gegebenenfalls die zuständige diplomierten Pflegefachperson. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Prinzipien der Pflegedokumentation mithilfe di-

gitaler Technologien erklären 

 

 • Die Qualität einer Handlung anhand der WZW2-

Kriterien erklären 

• Reflexion anhand der WZW -Kriterien üben 

• Institutionelle Assessmentinstrumente gemäss 

betrieblichen Vorgaben anwenden 

• Bedeutung der prophylaktischen Pflegeinter-

ventionen kennen 

 

• Klientin und Klienten adressatengerecht über 

prophylaktische Pflegeinterventionen informie-

ren 

• Gesundheitsfördernde Aspekte erklären  

• Anzeichen einer Pneumonie, Kontraktur, 

Thrombose und/oder Dekubitus erkennen und 

weiterleiten 

• Pathophysiologie Pneumonie, Kontraktur, 

Thrombose und Dekubitus kennen 

 

 
2 Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Thromboseprophylaxe durchführen   • Thromboseprophylaxe mit entsprechenden Be-

wegungen üben 

• Kompressionstechniken (Kompressions-

strümpfe, Beine einbinden mit Langzugbinden) 

anwenden 

• Mögliche Indikationen für Kompressionsmass-

nahmen erklären 

• Die Anwendung von Kompressionstechniken 

(Kompressionsstrümpfe, Beine einbinden mit 

Langzugbinden) üben 

• Dekubitusprophylaxe durchführen • Pflegeinterventionen der Dekubitusprophylaxe 

erklären 

• Massnahmen der Dekubitusprophylaxe üben 

• Kontrakturenprophylaxe durchführen  • Aktive und passive Bewegungen erklären • Massnahmen für die aktive und passive Bewe-

gung von Gelenken üben 

• Pneumonie- und Atelektaseprophylaxe durch-

führen  

• Atemübungen erklären • Pneumonieprophylaxe (Atemtraining) üben 

• Isolierte Klientinnen und Klienten gemäss be-

trieblichen Vorgaben pflegen und betreuen 

• Isolationsformen kennen und Pflegeinterventio-

nen erklären 

 

 • Isolationspflichtige Erkrankungen kennen und 

Pflegeinterventionen erklären 

 

• Die Sicherheit während der Durchführung pro-

phylaktischer Massnahmen gewährleisten (Er-

gonomie und Hygiene)  

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

 • Qualifikationsverfahren praktische Fähigkeiten 

üben 
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Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Während der prophylaktischen Pflegeinterven-

tionen auf die Intimsphäre, das Wohlbefinden 

und die Sicherheit der Klientin, des Klienten 

achten  

  

• Die Anliegen und individuellen Bedürfnisse der 

Klientinnen und Klienten bei prophylaktischen 

Pflegeinterventionen respektieren  
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Handlungskompetenzbereich a Pflegen und Betreuen 

Handlungskompetenz a3 Klientinnen und Klienten bei der Ernährung unterstützen 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie unterstützen die Klientinnen und Klienten bei der Nahrungsaufnahme adressatengerecht und respek-

tieren dabei kulturelle, spirituelle, generations- sowie genderspezifische Unterschiede/ Eigenheiten (Bio-

grafie) 

Sie erkennen Probleme bei der Nahrungsaufnahme und handeln situationsangepasst. 

Sie betreuen Klientinnen und Klienten mit einer Essstörung. 

Sie unterstützen Klientinnen und Klienten bei der Auswahl von Nahrungsmitteln und bedarfsgerechten 

Portionengrössen. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Anatomie/Physiologie des Verdauungssystems 

und des Schluckaktes und erklären  

 

• Den Unterstützungsbedarf von Klientinnen und 

Klienten situationsgerecht einschätzen 

  

• Gewohnheiten und Bedürfnisse der Klientinnen 

und Klienten berücksichtigen 

  

• Mit Lebensmitteln korrekt umgehen und Regeln 

der Lebensmittelhygiene einhalten 

• Korrekter Umgang mit Lebensmitteln verstehen 

und Prinzipien der Lebensmittelhygiene erklä-

ren 

 

• Ein appetitanregendes Umfeld gestalten und 

für Servicequalität sorgen 

 • Serviceregeln und Gestaltung eines appetitan-

regenden Umfeldes kennen und üben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Klientinnen und Klienten bei Ernährungsfragen 

unterstützen  

  

• Klientin und Klienten adressatengerecht über 

Pflegeinterventionen bei der Ernährung infor-

mieren 

  

• Ess- und Trinkgewohnheiten der Klientinnen 

und Klienten beobachten gegebenenfalls an die 

diplomierte Pflegefachperson weiterleiten  

  

• Klientinnen und Klienten beim Essen und Trin-

ken anleiten und unterstützen und dabei ihre 

Selbständigkeit und ihre Selbstbestimmung er-

halten und fördern 

 • Unterstützende Massnahmen beim Essen und 

Trinken üben 

• Einschränkungen der Nahrungsaufnahme er-

kennen und in Rücksprache mit der zuständi-

gen diplomierten Pflegefachperson Klientinnen 

und Klienten unterstützen 

• Angeborene und altersbedingte Einschränkun-

gen und Veränderungen bei der Nahrungsauf-

nahme und bei der Verdauung erklären 

 

• Ess- und Trinkhilfen anwenden  • Ess- und Trinkhilfen kennen • Den Einsatz von Ess- und Trinkhilfen üben 

• Trinkprotokoll führen und Dehydrationsprophy-

laxe durchführen  

• Merkmale einer Dehydration kennen • Das Führen des Trinkprotokolls üben 

• Kostunverträglichkeiten erkennen und weiterlei-

ten  

• Kostunverträglichkeiten erklären  

• Kau- und Schluckakte beobachten und unter-

stützende Massnahmen anwenden  

  

• Lagerungs- bzw. Sitzposition für Klientinnen 

und Klienten mit Schluckstörungen korrekt an-

wenden 

 • Lagerungs- bzw. Sitzposition für Klientinnen 

und Klienten mit Schluckstörungen üben 

• Die Kostkonsistenz bei Klientinnen und Klien-

ten mit Schluckstörungen beachten und in Ab-

sprache mit der diplomierten Pflegefachperson 

verdicken 

 • Die Anwendung von Verdickungsmitteln üben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Veränderungen im Essverhalten erkennen, do-

kumentieren und an die zuständige Fachperson 

weiterleiten   

• Hilfsmittel im Umgang mit veränderten Essver-

halten (z. B. Essprotokoll) erklären. 

 

• Auf bedarfsgerechte Portionengrösse achten   

• Malnutrition frühzeitig erkennen und Beobach-

tungen weiterleiten 

  

• Klientinnen und Klienten sowie ihre An- und Zu-

gehörigen bei Ernährungsfragen unterstützen 

• Ernährungsformen (vegan, laktosefrei, flexita-

risch, glutenfrei, etc.) unterscheiden und erklä-

ren 

 

 • Die Lebensmittelpyramide und die Vorteile ei-

ner gesunden und nachhaltigen Ernährung er-

klären. 

 

 • Therapeutischer Nutzen von z. B. natriumarmer 

Kost, Diabeteskost, Nierenschonkost kennen 

 

 • Symptome, Gefahren der Malnutrition erklären  

 • Formen und Psychopathologie von Essstörun-

gen beschreiben  

 

 • Probleme und Störungen bei der Nahrungsauf-

nahme erklären 

 

• In Ernährungsfragen mit Angehörigen anderer 

Berufsgruppen (diplomierte Pflegefachperson, 

Ernährungsberaterin und -berater) zusammen-

arbeiten 

• Berufsbilder des multiprofessionellen Teams 

erklären  

 

 • Delegationsprinzipien kennen, insbesondere 

die Kongruenz von Aufgabe, Kompetenz und 

Verantwortung und Massnahmen erklären, 

wenn diese nicht ausreichend besteht. 

 

• Kommunikation in multiprofessionellen Teams 

gewährleisten 

• Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 

erklären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Lebensmittel ökonomisch, ökologisch und res-

sourcenorientiert verwenden 

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 
setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

• Grundlagen der Ernährungslehre aller Alters-

gruppen beschreiben 

 

 • Stellenwert der Ernährung in verschiedenen 

Kulturen und Generationen erklären 

 

 • Ernährungsregeln verschiedener Kulturen und 

Religionen erklären 

 

• Im Zusammenhang mit der Ernährung einen 

adressatengerechten, achtsamen und einfühl-

samen Umgang pflegen 

  

• Haltungen der Klientinnen und Klienten zur Er-

nährung respektieren und entsprechende Bera-

tungen im Rahmen ihrer Handlungskompeten-

zen anbieten 

  

• Ökonomischer und ökologischer Umgang mit 

Nahrungsmitteln beachten 
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Handlungskompetenzbereich a Pflegen und Betreuen 

Handlungskompetenz a4 Bewegungsfähigkeiten der Klientinnen und Klienten fördern und erhalten  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. diplomierten 

Sie schätzen den Unterstützungsbedarf für die Erhaltung und Förderung der Beweglichkeit ein. 

Sie identifizieren Risikofaktoren bei Klientinnen und Klienten und sich selbst und leiten präventive Mass-

nahmen ab. 

Sie fördern und unterstützen Klientinnen und Klienten in der Bewegungsfähigkeit 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Anatomie/Physiologie des Bewegungsapparats 

erklären 

 

• Den Unterstützungsbedarf und die Ressourcen 

von Klientinnen und Klienten situationsgerecht 

einschätzen 

  

• Gewohnheiten und Bedürfnisse der Klientinnen 

und Klienten mit Bewegungsmangel berück-

sichtigen 

  

• Klientinnen und Klienten adressatengerecht 

über Pflegeinterventionen bei Bewegungsman-

gel informieren 

  

• Klientinnen und Klienten sicher, bequem und 

physiologisch positionieren, mobilisieren und 

gemäss betrieblichen Richtlinien transferieren  

• Hilfsmittel für die Positionierung von Klientinnen 

und Klienten gemäss "Cleverer Transfer" 

(www.suva.ch) erklären 

• Die Durchführung verschiedenen Positionie-

rungsarten und Mobilisierung mit und ohne 

Hilfsmittel üben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Ergonomische Prinzipien gemäss betrieblichen 

Vorgaben und Konzepten anwenden  

• Grundlagen der Ergonomie erklären • Die Anwendung von Konzepten für eine ergo-

nomische Arbeitsweise üben 

  • Massnahmen zur Arbeitssicherheit und zum 

Selbstschutz üben 

• Mögliche Bewegungseinschränkungen erken-

nen und in Rücksprache mit der zuständigen 

diplomierten Pflegefachperson Pflegeinterven-

tionen anwenden 

• Entstehung, Risiken und Folgen von Mobilitäts-

einschränkungen / Immobilität erklären 

 

 • Pathophysiologie Arthrose, Arthritis, Osteopo-

rose, multiple Sklerose, Parkinson, Frakturen 

und cerebrovaskulärer Insult (CVI) kennen und 

Pflegeinterventionen erklären 

 

• Potentielle Sturzgefahren erkennen und in 

Rücksprache mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson Sicherheitsmassnahmen er-

greifen  

• Risikofaktoren für Stürze erklären  

• Hilfsmittel (Gehstöcke, Rollator, Rollstuhl und 

Rutschbrett, etc.) situationsgerecht anwenden 

• Hilfsmittel (Gehstöcke, Rollator, Rollstuhl und 

Rutschbrett, etc.) kennen 

• Die Anwendung von Gehstöcken, Rollator, 

Rollstuhl, Rutschbrett etc. üben 

• Gehtraining/Bewegungsübungen gemäss Plan 

mit Klientinnen und Klienten durchführen  

 • Die Durchführung verschiedener Geh- und Be-

wegungstrainings üben 

• Pflegeinterventionen bei Klientinnen und Klien-

ten mit konservativ und operativ versorgten 

Frakturen mit oder ohne Orthesen durchführen 

• Pflegeinterventionen bei Klientinnen und Klien-

ten mit konservativ und operativ versorgten 

Frakturen mit oder ohne Orthesen erklären 

 

• Klientinnen und Klienten mit Bewegungsbeein-

trächtigungen anleiten, damit sie einen mög-

lichst hohen Grad an Selbständigkeit erhalten 

oder wiedererlangen  

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Die Intimsphäre der Klientinnen und Klienten 

respektieren. 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 

betrieblichen Standards handeln 

  

• Die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten 

mit Bewegungsbeeinträchtigungen nach Si-

cherheit und Autonomie respektieren 

  

• Arbeitssicherheit und eigene Gesundheitsförde-

rung beachten 

• Arbeitssicherheit und eigene Gesundheitsförde-

rung (gemäss Anhang 2 BiVo) erklären 
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Handlungskompetenzbereich a Pflegen und Betreuen 

Handlungskompetenz a5 Klientinnen und Klienten bei der Ausscheidung unterstützen  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie unterstützen die Klientinnen und Klienten bei der Ausscheidung adressatengerecht. 

Sie erkennen Probleme bei der Ausscheidung und handelt situationsangepasst. 

Sie stellen Klientinnen und Klienten bei Bedarf Inkontinenzmaterial zur Verfügung. 

Sie legen und entfernen Blasenkatheter bei Klientinnen und Klienten ohne urologische Vorerkrankungen. 

Sie unterstützen Klientinnen und Klienten und Drittpersonen im Umgang mit Ekel und Scham. 

Sie erstellen bei Bedarf eine Flüssigkeitsbilanz. 

Sie führen Urin- und Stuhluntersuchungen durch. 

Sie gestalten den Arbeitsalltag effizient und setzen sinnvoll Prioritäten 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Prinzipien der Arbeitsorganisation erklären  

 • Aufgaben und Rolle der Fachfrau Gesundheit, 

des Fachmanns Gesundheit erklären 

 

 • Bedeutung des Datenschutzes erklären  

• Den Unterstützungsbedarf von Klientinnen und 

Klienten situationsgerecht einschätzen 

• Anatomie und Physiologie der Ausscheidungs-

organe erklären. 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

 • Pathophysiologie der Obstipation, Diarrhoe, 

Harnwegsinfektion, Niereninsuffizienz kennen 

und die dazugehörigen Pflegeinterventionen er-

klären 

 

• Gewohnheiten und Bedürfnisse der Klientinnen 

und Klienten bei der Ausscheidung berücksich-

tigen 

  

• Klientinnen und Klienten adressatengerecht 

über Pflegeinterventionen bei der Ausschei-

dung informieren 

  

• Klientinnen und Klienten bei der Toilettenbenüt-

zung bedarfsgerecht unterstützen  

  

• Hilfsmittel zur Ausscheidung situationsgerecht 

einsetzen  

 • Die Anwendung von Hilfsmitteln zur Ausschei-

dung üben  

• Urin- und Stuhluntersuchungen durchführen  • Aktuelle Urin- und Stuhluntersuchungen und 

das korrekte Vorgehen erklären 

• Stuhl- und Urinuntersuchungen üben 

• Zweckmässige Inkontinenzprodukte auswäh-

len  

• Formen der Stuhl- und Urininkontinenz und die 

entsprechenden Pflegemassnahmen erklären 

 

• Inkontinenzprodukte fachgerecht anwenden   • Die Anwendung von Inkontinenzprodukte üben 

• Transurethralen Blasenkatheter sicher und un-

ter Beachtung der Sicherheit und des Wohlbe-

findens der Klientinnen und Klienten einlegen 

und entfernen  

• Das Vorgehen beim Einlegen und Entfernen 

des transurethralen Blasenkatheters unter Be-

achtung hygienischer Prinzipien und der Intim-

sphäre erklären 

• Einlegen und Entfernen des transurethralen 

Blasenkatheter üben 

• Blasenkatheter in stabilen Situationen in Rück-

sprache mit der zuständigen diplomierten Pfle-

gefachperson spülen 

 • Blasenkatheter spülen üben 

• Intim- und Hautpflege bei liegendem Blasen-

dauerkatheter durchführen  

 • Intimpflege bei einer Puppe mit Blasenverweil-

katheter üben 

• Harnableitungssystem korrekt handhaben • Harnableitungssysteme kennen  
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kontinenzfördernde Pflegeinterventionen 

durchführen  

  

• Obstipationsprophylaxe durchführen  • Pflegeinterventionen zur Obstipationsprophy-

laxe erklären 
 

• Rektalspülungen (Klistiere) bei Bedarf anwen-

den und dabei die Sicherheit und das Wohlbe-

finden der Klientinnen und Klienten wahren 

• Die Durchführung einer Rektalspülung erklären  

• Scham- und Ekelgefühl bei den Klientinnen und 

Klienten und bei Drittpersonen wahrnehmen 

und situationsgerecht sowie einfühlend handeln  

• Scham- und Ekelgefühle beschreiben  

• Klar, verständlich und situationsgerecht kom-

munizieren  

  

• Flüssigkeitsbilanz korrekt durchführen  • Grundlagen einer Flüssigkeitsbilanz erklären • Das Erstellen der Flüssigkeitsbilanz üben 

• Bei bestehendem, komplikationslosen Entero- 

und Urostoma, Beutel- und Plattenwechsel 

durchführen  

• Grundlagen des Entero- und Urostoma kennen • Wechsel eines Stomabeutels und einer Stoma-

platte üben 

• Respektiert die Intimsphäre   

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

 • Prioritätensetzung üben 

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

• Reflexionsschritte der durchgeführten Handlun-

gen beschreiben 

• Reflexion der durchgeführten Arbeiten (Lerndo-

kumentation) 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Bei Pflegeinterventionen zur Unterstützung der 

Ausscheidung achtsam für Wohlbefinden und 

Sicherheit sorgen.  

  

• Eigene Grenzen erkennen, sich selbst regulie-

ren und bei Bedarf Unterstützung holen 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 

betrieblichen Standards handeln 

  

• Mit Materialien ressourcenschonend umgehen    
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Handlungskompetenzbereich a Pflegen und Betreuen 

Handlungskompetenz a6 Klientinnen und Klienten bei der Atmung unterstützen 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie unterstützen die Klientinnen und Klienten bei der Atmung adressatengerecht.  

Sie gewährleisten bei der Pflege und Betreuung von Klientinnen und Klienten mit Atemproblemen die Si-

cherheit und das Wohlbefinden. 

Sie setzen atemunterstützende Pflegeinterventionen gemäss Pflegedokumentation verantwortungsvoll 

um.  

Sie wenden therapeutische und prophylaktische Pflegeinterventionen zur Unterstützung der Atmung 

fachgerecht an.  

Sie beobachten das Atemverhalten von Klientinnen und Klienten im Alltag und während der Anwendung 

von Pflegeinterventionen, nehmen Veränderungen in der Atmung wahr und leiten diese an die diplomier-

ten Pflegefachperson weiter. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Den Pflegeprozess und die Aufgaben der Fach-

frau, des Fachmanns Gesundheit erklären 

 

• Standardisierte Pflegeinterventionen nach 

Rücksprache mit der diplomierten Pflegefach-

person festlegen. 

  

• Den Unterstützungsbedarf von Klientinnen und 

Klienten mit beeinträchtigter Atmung situations-

gerecht einschätzen 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Ressourcen der Klientinnen und Klienten er-

kennen und einbeziehen  

  

• Die Wirksamkeit der Pflegeinterventionen über-

prüfen und in Zusammenarbeit mit der diplo-

mierten Pflegefachperson anpassen 

  

• Atmung beobachten sowie Abweichungen in 

Frequenz, Sauerstoff-Sättigung, Tiefe und 

Rhythmus erkennen und weiterleiten  

• Anatomie und Physiologie der Atemorgane inkl. 

verschiedene Atemmuster erklären 

 

• Klientinnen und Klienten adressatengerecht 

über Pflegeinterventionen zur Atmung informie-

ren 

• Pathophysiologie der chronisch obstruktiven 

Lungenerkrankung (COPD), des Asthmas bron-

chiale, der Lungenembolie und der cystischen 

Fibrose kennen und Pflegeinterventionen erklä-

ren 

 

 • Infektionskrankheiten und Pflegeinterventionen 

bei Kindern und Jugendlichen bei RSV, Pertus-

sis, Pseudokrupp erklären 

 

• Spezifische und unspezifische Symptome der 

Atemnot erkennen und weiterleiten. Nach 

Rücksprache mit der diplomierten Pflegefach-

person situationsgerechte Pflegeinterventionen 

anwenden. 

  

• Klientinnen und Klienten bei Husten und Aus-

wurf unterstützen  

  

• Atemunterstützende Pflegeinterventionen und 

atemstimulierende Einreibung durchführen  

 • Die Durchführung von atemunterstützenden In-

terventionen und atemstimulierende Einreibung 

üben 

• Inhalationen nach ärztlicher Verordnung verab-

reichen und Klientinnen und Klienten situations-

gerecht anleiten  

• Prinzipien der Inhalation erklären  • Die Verabreichung von Inhalationen mit unter-

schiedlichen Inhalatoren üben 

 • Unterschiedliche Inhalatoren kennen  
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Sauerstoff nach ärztlicher Verordnung verabrei-

chen 

 • Methoden der Sauerstoffverabreichung (Brille, 

Maske, Nasensonde) üben. 

  • Grundsätze, Gefahren und Komplikationen der 

Sauerstoffverabreichung erklären 

• Relevante Beobachtungen und Abweichungen 

der Atmung an die zuständigen Fachpersonen 

weiterleiten  

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 

betrieblichen Standards handeln 

  

• Eigene Grenzen erkennen und bei Bedarf Un-

terstützung holen   

  

• Einfühlsam und angstmindernd mit Klientinnen 

und Klienten umgehen 
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Handlungskompetenzbereich b Unterstützen in anspruchsvollen Situationen 

Handlungskompetenz b1 Klientinnen und Klienten mit chronischen Krankheiten und Multimorbidität unterstützen 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie unterstützen die Klientinnen und Klienten sowie deren An- und Zugehörige mit chronischen Erkran-

kungen und Multimorbidität adressatengerecht. 

Sie gewährleisten bei der Betreuung von Klientinnen und Klienten sowie deren An- und Zugehörige mit 

chronischen Erkrankungen und Multimorbidität die Sicherheit und das Wohlbefinden. 

Sie verknüpfen theoretisches und praktisches Wissen bei der Pflege von Klientinnen und Klienten sowie 

deren An- und Zugehörigen im Hinblick auf die Kommunikation und die multiprofessionelle Zusammenar-

beit. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

  

• Pflegeinterventionen zur Förderung des Wohl-

befindens und der Lebensqualität bei Klientin-

nen und Klienten chronischen Erkrankungen 

anwenden  

  

• Klientinnen und Klienten mit chronischen Er-

krankungen und Multimorbidität beobachten 

und Veränderungen des Wohlbefindens erken-

nen sowie weiterleiten 

• Chronische Erkrankung und Multimorbidität und 

ihre Auswirkungen auf den Alltag der Klientin-

nen und Klienten und der An- und Zugehörigen 

erklären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegeinterventionen zur Schmerzerfassung 

und -therapie umsetzen 

• Definition, Symptome und Physiologie des 

akuten und chronischen Schmerzes und pfle-

gerische Interventionen erklären 

 

 • Prinzipen des Schmerzmanagements bei Kin-

dern, Jugendlichen, Erwachsenen und Betag-

ten erklären 

• Die Schmerzerfassung und die Durchführung 

von Pflegeinterventionen des Schmerzmanage-

ments üben 

 • Alternative unterstützende Möglichkeiten zur 

Förderung des Wohlbefindens und der Lebens-

qualität kennen 

• Die Anwendung von komplementärmedizini-

schen Pflegeinterventionen bei Schmerzen 

üben 

• Aktuelle Wünsche der Klientinnen und Klienten 

erfassen und wenn möglich erfüllen bzw. wei-

terleiten  

  

• Situationsangepasste Gespräche mit Klientin-

nen und Klienten sowie deren An- und Zugehö-

rigen führen 

  

• Zusammenarbeit mit pflegenden An- und Zuge-

hörigen professionell durchführen, so dass sie 

sich bestmöglich in die Pflege und Betreuung 

einbezogen fühlen. 

• Psychosoziale Aspekte von chronischen Er-

krankungen erklären 

 

 • Wichtigkeit der ressourcenorientierten Pflege 

erklären 

 

 • Compliance/Adhärenz und Autonomie erklären  

• Im multiprofessionellen Team Unterstützung 

holen und Unterstützung anbieten 

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Individuelle Anliegen und Bedürfnisse von Kli-

entinnen und Klienten sowie der pflegenden 

An- und Zugehörigen in deren Beziehungsum-

feld respektieren 

  

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Pflegende An- und Zugehörige wertschätzend 

und respektvoll in der Pflege mit einbeziehen 

  

• Ungelöste Probleme, Sprachlosigkeit und 

Handlungslosigkeit akzeptieren 

  

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

35 

Handlungskompetenzbereich b Unterstützen in anspruchsvollen Situationen 

Handlungskompetenz b2 Die Lebensqualität von Klientinnen und Klienten in Palliativsituationen bestmöglich erhalten  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie wenden lindernde Pflegeinterventionen an. 

Sie erfassen Angst- und Schmerzphänomene bei Klientinnen und Klienten und setzen Interventionen ge-

mäss Pflegedokumentation um. 

Sie beziehen An- und Zugehörige soweit wie möglich in die Pflege mit ein. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Die Leitlinien und das Verständnis von Pallia-

tive Care beschreiben. 

 

 • Die vier biomedizin-ethischen Prinzipien von 

Beauchamp & Childress erklären 

 

 • Ethische Grundsätze im Umgang mit Palliativsi-

tuationen auf Basis der medizin-ethischen 

Richtlinie "Palliative Care" der SAMW erklären 

 

 • Grundsätze der ethischen Entscheidungsfin-

dung erklären 

 

• Bedürfnisse und Anliegen von Klientinnen und 

Klienten sowie ihrer An- und Zugehörigen er-

kennen und einbeziehen. 

• Häufigste maligne Erkrankungen erklären  

• Klientinnen und Klienten klar und verständlich 

über palliative Pflegeinterventionen informieren 

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

36 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Klientinnen und Klienten während des Sterbens 

individuell begleiten und pflegen 

• Nichtinvasive Pflegeintervention bei Klientinnen 

und Klienten in End-of-Life-Situationen, insbe-

sondere Symptommanagement und lebensqua-

litätsfördernde Massnahmen erklären 

• Individuelles Begleiten und Pflegeinterventio-

nen zur Förderung des Wohlbefindens und der 

Lebensqualität in End-of-Life Situationen üben 

• Angst bei Klientinnen und Klienten erkennen 

und in Zusammenarbeit mit der diplomierten 

Pflegefachperson Massnahmen ableiten und 

umsetzen 

• Ausdrucksmöglichkeiten von Angst und Hoff-

nungslosigkeit erklären.  

 

 • Sterbe- und Trauerphasen erklären   

• Bei der Versorgung Verstorbener mitwirken • Prinzipien der Pflege Verstorbener erklären  

 • Umgang mit Verstorbenen in verschiedenen 

Kulturen erklären 

 

• Selbstmanagement und Interventionen zur För-

derung und Erhaltung der Resilienz anwenden 

• Grundlagen der Resilienz kennen • Herausfordernde Situationen mit Kolleginnen 

und Kollegen sowie mit der Kursleitung analy-

sieren und Handlungsmöglichkeiten erarbeiten 

 • Interventionen zur Förderung und Erhaltung der 

eigenen Resilienz erklären 

 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Einfühlsam und respektvoll auf die besondere 

Situation der Klientinnen und Klienten und de-

ren Bezugspersonen eingehen 

  

• Klientinnen und Klienten und deren An- und Zu-

gehörige im Prozess des Abschieds und der 

Trauer aufmerksam und geduldig begleiten 

  

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Anzeichen eigener Überbelastung und Überfor-

derung erkennen und Hilfe anfordern 
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Handlungskompetenzbereich b Unterstützen in anspruchsvollen Situationen 

Handlungskompetenz b3 Klientinnen und Klienten mit kognitiven Beeinträchtigungen unterstützen   

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie orientieren sich bei der Pflege und Betreuung von Klientinnen und Klienten mit kognitiver Beeinträch-

tigung an der Erhaltung der bestmöglichen Selbstbestimmung und Lebensqualität.  

Sie ziehen An- und Zugehörige so weit wie möglich in die Pflege mit ein. 

Sie können mit herausforderndem Verhalten umgehen und bei Bedarf Unterstützung anfordern. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Anatomie und Physiologie des Gehirns und des 

Nervensystems erklären 

 

 • Pathophysiologie erworbener kognitiver Beein-

trächtigungen (z. B. Demenzerkrankungen, 

Schädelhirntrauma) kennen und Pflegeinter-

ventionen erklären. 

 

 • Pathophysiologie angeborener kognitiver Be-

einträchtigungen kennen und Pflegeinterventio-

nen erklären. 

 

• Akute Verwirrtheitszustände erkennen und in 

Zusammenarbeit mit der diplomierten Pflege-

fachperson Pflegeinterventionen anwenden 

• Akute Verwirrtheitszustände kennen und Pfle-

geinterventionen beschreiben 

 

• Kommunikations- und Verhaltensregeln im Um-

gang mit Klientinnen und Klienten mit kogniti-

ven Beeinträchtigungen anwenden 

• Grundregeln der Kommunikation und des Um-

gangs mit kognitiv beeinträchtigen Menschen 

erklären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

 • Ethische Grundsätze für den Umgang mit kog-

nitiv beeinträchtigten Menschen auf der Basis 

der medizin-ethischen Richtlinien "Betreuung 

und Behandlung von Menschen mit Demenz" 

der SAMW kennen 

 

• Bei Klientinnen und Klienten mit dementiellen 

Erkrankungen Prinzipien der Validation anwen-

den 

• Das Konzept der Validation beschreiben • Die Prinzipien der Validation im Umgang mit 

Klientinnen und Klienten mit dementiellen Er-

krankungen üben 

• Veränderungen bei Klientinnen und Klienten 

mit kognitiven Beeinträchtigungen erkennen, 

weiterleiten und nach Rücksprache mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson und 

situationsgerecht reagieren 

  

• Tagesablauf von Klientinnen und Klienten mit 

kognitiven Beeinträchtigungen flexibel gestalten 

und Prioritäten sinnvoll setzen 

  

• Klientinnen und Klienten mit kognitiven Beein-

trächtigungen unter Berücksichtigung der Si-

cherheit angemessene Freiräume ermöglichen 

• Aufgaben der kantonalen Kinder- und Erwach-

senenschutzbehörde (KESB) kennen 

 

 • Ethische Grundsätze für den Umgang mit frei-

heitseinschränkenden Massnahmen auf der 

Basis der medizinisch-ethischen Richtlinien 

"Zwangsmassnahmen in der Medizin" der 

SAMW kennen 

 

• Im Alltag Orientierungshilfen anbieten   

• An- und Zugehörige der Klientinnen und Klien-

ten mit kognitiven Beeinträchtigungen miteinbe-

ziehen 

  

• Bei der Biografiearbeit mitarbeiten • Bedeutung der Biografie bei der Pflege von 

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 

erklären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Strategien zum Umgang mit Nähe und Distanz 

anwenden 

• Prinzipien zum Umgang mit Nähe und Distanz 

erklären 

 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Klientinnen und Klienten mit kognitiven Beein-

trächtigungen empathisch, respektvoll und ge-

duldig begegnen 

  

• Verständnisvoll mit der besonderen Situation 

der Klientinnen und Klienten umgehen 
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Handlungskompetenzbereich b Unterstützen in anspruchsvollen Situationen 

Handlungskompetenz b4 Klientinnen und Klienten in Krisensituationen unterstützen  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie erkennen Krisensituationen, reagieren situationsangepasst und holen bei Bedarf Unterstützung. 

Sie erkennen häusliche und sexualisierte Gewalt und leiten Beobachtungen entsprechend weiter. 

Sie hören aktiv zu, begleiten einfühlsam und vermitteln Klientinnen und Klienten in Krisensituationen Si-

cherheit. 

Sie leiten die wichtigen Beobachtungen und Massnahmen an die zuständige diplomierte Pflegefachper-

son weiter. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

  

• Richtlinien zum Umgang mit Klientinnen und 

Klientin in Krisensituationen anwenden 

• Modelle der Krisenentwicklung und Kriseninter-

vention erklären 

 

• Sicherheit der Klientinnen und Klientin in Kri-

sensituationen und des Umfelds gewährleisten 

• Stress, Burnout und Copingstrategien erklären  

• Auf kritische Lebensereignisse situationsge-

recht reagieren 

• Kritische Lebensereignisse als Auslöser psychi-

scher Krisen erklären Früherkennung von An-

zeichen einer psychischen Krise erklären 

 

 • Anzeichen von häuslicher und sexualisierter 

Gewalt erklären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Selbst- und Fremdgefährdung erkennen, wei-

terleiten und gemäss Vorgaben handeln 

  

• Suizidale Äusserungen und Verhaltensweisen 

erkennen und weiterleiten 

• Anzeichen für Suizidalität beschreiben  

• Aggressionen wahrnehmen und situationsge-

recht handeln 

• Aggressions- und Deeskalationsmanagement 

kennen und Pflegeinterventionen beschreiben 

• Umgang mit aggressivem Verhalten üben (De-

eskalationsmanagement) 

• Bei der Deeskalation mitwirken   

• Konfliktsituationen erkennen und in Zusam-

menarbeit mit der zuständigen Pflegefachper-

son situationsgerecht handeln 

• Prinzipien des Konfliktmanagement beschrei-

ben 

 

• Verständlich und klar kommunizieren und aktiv 

zuhören 

  

• Klientinnen und Klienten mit Abhängigkeitser-

krankungen während der Entzugsphase ge-

mäss betrieblichen Vorgaben begleiten 

• Abhängigkeitserkrankungen inkl. Früherken-

nung und Umgang mit Entzugssymptomen er-

klären 

 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 
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Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Klientinnen und Klienten in Krisensituationen 

wertschätzend begegnen 

  

• Anliegen und Bedürfnisse der Klientinnen und 

Klienten in Krisensituationen respektieren 

  

• Eigene Grenzen erkennen und sich bei Bedarf 

Unterstützung holen 

• Unterstützungsangebote für Personal in- und 

ausserhalb des Lehrbetriebs kennen 
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Handlungskompetenzbereich b Unterstützen in anspruchsvollen Situationen 

Handlungskompetenz b5 Klientinnen und Klienten mit psychischen Erkrankungen unterstützen 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientin, des Klienten und besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie begegnen Klientinnen und Klienten mit psychischen Erkrankungen professionell, unterstützen sie ver-

ständnisvoll und geduldig in ihrem Alltag und ermöglichen ihnen angemessene Freiräume. 

Sie unterstützen Klientinnen und Klienten mit psychischen Erkrankungen gemäss therapeutischem Kon-

zept. 

Sie erkennen die eigenen Grenzen und die persönliche Belastbarkeit und holen bei Bedarf Unterstützung. 

Sie leiten Beobachtungen an die zuständigen Fachpersonen weiter. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

  

• Klientinnen und Klienten mit psychischen Er-

krankungen professionell bei der Bewältigung 

ihres Alltags unterstützen 

• Häufige psychische Erkrankungen, z. B. Er-

krankungen aus dem schizophrenen Formen-

kreis, Borderline-Störung, manische-depressive 

Erkrankungen und Zwangsstörungen erklären. 

 

• Anzeichen eines psychiatrischen Notfalls er-

kennen und in Zusammenarbeit mit der zustän-

digen diplomierten Pflegefachperson situations-

gerecht handeln 

• Die Unterscheidung zwischen psychischer 

Krise und psychiatrischen Notfall erklären 

 

• Klientinnen und Klienten mit psychischen Er-

krankungen gemäss betrieblichem therapeuti-

schem Konzept unterstützen 

• Prinzipien im Umgang mit Klientinnen und Kli-

enten mit psychischen Erkrankungen erklären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Mit Klientinnen und Klienten und ihren An- und 

Zugehörigen adressatengerecht kommunizie-

ren 

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Den Klientinnen und Klienten wertschätzend 

begegnen 

  

• Die Anliegen und Bedürfnisse der Klientinnen 

und Klienten respektieren 

  

• Eigene Grenzen erkennen und bei Bedarf Hilfe 

holen 

  

• Klientinnen und Klienten mit Verständnis und 

Geduld begegnen 
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Handlungskompetenzbereich b Unterstützen in anspruchsvollen Situationen 

Handlungskompetenz b6 In unvorhergesehenen Ereignissen und Notfallsituationen handeln   

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit erkennen unvorhergesehene Veränderungen und Notfälle 

Sie handeln bei plötzlich auftretenden Veränderungen situationsgerecht. 

Sie leiten Vorkommnisse unverzüglich weiter. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Betriebliches Notfallkonzept kennen und an-

wenden 

• Typische Notfallsituationen und die entspre-

chenden Interventionen erklären 

 

• In betrieblichen Notfallsituationen alarmieren 

und situationsgerecht handeln 

• Richtlinien in betrieblichen Notfallsituationen 

kennen  

 

 • Brandschutzmassnahmen erklären  

• Plötzliche auftretende Veränderungen bei Kli-

entinnen und Klienten erkennen und in Rück-

sprache mit der diplomierten Pflegefachperson 

situationsgerecht handeln 

• Zeichen von lebensbedrohlichen Komplikatio-

nen bei Kindern und Erwachsenen kennen 

 

• Veränderungen bei Klientinnen und Klienten 

zeitnah an die Fachperson weitermelden 

• Lebensrettende Sofortmassnahmen bei Kin-

dern und Erwachsenen erklären 

• Lebensrettende Sofortmassnahmen bei Kin-

dern und Erwachsenen üben 

• Bei Aspiration Soforthilfe leisten • Soforthilfe bei Aspiration erklären • Heimlich-Griff üben 

• Bei Stürzen von Klientinnen und Klienten situa-

tionsgerecht Soforthilfe leisten 

 • Mobilisation nach Sturz ohne Verletzungen 

üben 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Sich verantwortungsvoll verhalten   

• Ruhe und Übersicht bewahren   

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

48 

Handlungskompetenzbereich c Ausführen medizinaltechnischer Verrichtungen  

Handlungskompetenz c1 Vitalzeichen kontrollieren   

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich anhand der Pflegedokumentation über die Klientin, den Kli-

enten sowie die entsprechenden Verordnungen.  

Sie wenden Messtechniken zur Erhebung der Vitalzeichen korrekt an.  

Sie kommunizieren klar, verständlich und situationsgerecht dem Klienten/der Klientin.  

Sie erkennen und vermeiden Messfehler.  

Sie kennen die Normwerte der Vitalzeichen, erkennen Abweichungen und informieren die zuständige 

Fachperson.  

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Anatomie, Physiologie des Herzkreislaufsys-

tems erklären 

 

 • Pathophysiologie von Hypertonie, Herzinsuffizi-

enz, koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt, Vari-

kosis und PAVK kennen und Pflegeinterventio-

nen erklären 

 

• Klientinnen und Klienten klar und verständlich 

über das Vorgehen und die Messwerte infor-

mieren 

  

• Bei Anzeichen oder Äusserungen, die auf ver-

änderte Vitalzeichen deuten, eine Messung 

durchführen 

• Mögliche Anzeichen von Vitalzeichenverände-

rungen erklären 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

49 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Die Messtechniken zur Erhebung der Vitalzei-

chen anwenden (Blutdruck, Puls,  

Temperatur, Atmung) sowie Körpergewicht und 

-grösse anwenden 

• Normwerte der Vitalzeichen (Blutdruck, Puls, 

Körpertemperatur, Atmung) sowie des Körper-

gewichts und der -grösse in verschiedenen Le-

bensaltern kennen.  

• Messung von Blutdruck, Puls, Körpertempera-

tur, Atmung üben 

 

 • Messung der Vitalzeichen sowie des Körperge-

wichts und der -grösse erklären 

• Bestimmung des Körpergewichtes und der Kör-

pergrösse üben 

• Messfehler erkennen und vermeiden • Messfehler erklären • Messfehler erkennen 

• Abweichungen der Vitalwerte erkennen und die 

zuständige Fachperson informieren 

  

• Bewusstseinsveränderungen erkennen  • Bewusstseinsveränderungen von hypervigil bis 

komatös erklären 

 

• Prä- und postinterventionelle Überwachungen 

durchführen 

• Massnahmen der prä- und postinterventionel-

len Pflege und Betreuung erklären 

• Massnahmen der prä- und postinterventionel-

len Überwachung üben 

• Klar, verständlich und situationsgerecht kom-

munizieren 

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 
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Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 

betrieblichen Standards handeln 

  

• Einen sorgfältigen Umgang mit Messgeräten 

pflegen  
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Handlungskompetenzbereich c Ausführen medizinaltechnischer Verrichtungen  

Handlungskompetenz c2 Medikamente richten und verabreichen  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich anhand der Pflegedokumentation über die Klientin, den Kli-

enten sowie die entsprechenden Verordnungen.  

Sie richten Medikamente gemäss Verordnung und der im Betrieb geltenden Standards (mind. 6-R-Re-

geln) in einer ruhigen Arbeitsumgebung.  

Sie kontrollieren die zu verabreichenden Medikamente nach dem «4-Augen-Prinzip» mit einer Fachkraft. 

Sie verabreichen Medikamente gemäss Applikationsvorgaben und beobachten Wirkungen und Neben-

wirkungen 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

  

• Medikamente gemäss Verordnung und mindes-

tens 6-R-Regeln richten und verabreichen 

• 6-R - Regel erklären  • Medikamente gemäss Verordnung richten 

 • Applikationsformen (inkl. über PEG-Sonde) 

kennen und spezielle Verabreichung beschrei-

ben 

• Hilfsmittel (z. B. Tablettenteiler) einsetzen  

• Medikamente vor der Verabreichung mit einer 

Fachkraft nach dem "4-Augen-Prinzip" kontrol-

lieren 

  

  • Verabreichung von Augen-, Nasentropfen üben 

• Sich über Wirkungen und Nebenwirkungen der 

verabreichten Medikamente informieren 

• Aufnahme, Wirkung und Ausscheidung von 

Medikamenten im Organismus von Kindern und 

Erwachsenen erklären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Wirkungen und Nebenwirkungen der Medika-

mente verschiedener Applikationsarten be-

obachten 

• Oral zu verabreichende Medikamentengruppen 

und deren Wirkungen und Nebenwirkungen 

(Analgetika (opioid/nichtopioid), Antibiotika, An-

tidiabetika, Antihypertensiva, Antikoagulanzien, 

Antimykotika, Antipyretika, Benzodiazepine, 

Bronchospasmolytika, Diuretika, Glukokor-

tikoid, Laxanthien, Nitrate, Antidepressiva, Neu-

roleptika, Thrombozytenaggregationshemmer) 

kennen 

 

• Medikamenteneinnahme beobachten und über-

wachen  

  

• Klientinnen und Klienten bei der Medikamen-

tenverabreichung klar, verständlich und situati-

onsgerecht informieren 

  

• Medikamente fachgerecht lagern  • Lagerungsvorschriften für Medikamente erklä-

ren 

 

• Mit Betäubungsmitteln korrekt umgehen • Umgang mit Betäubungsmitteln erklären  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 
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Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Mit Medikamenten verantwortungsbewusst, 

sorgfältig und ressourcenschonend umgehen  

  

• Individuelle Anliegen und Bedürfnisse der Kli-

entinnen und Klienten respektieren 
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Handlungskompetenzbereich c Ausführen medizinaltechnischer Verrichtungen  

Handlungskompetenz c3 Venöse und kapillare Blutproben entnehmen  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich anhand der Pflegedokumentation über die Klientin, den Kli-

enten sowie die entsprechenden Verordnungen.  

Sie bereiten das notwendige Material vor. Sie informieren den Klienten, die Klientin verständlich das Vor-

gehen. 

Sie führen Blutentnahmen unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften und des Selbstschutzes 

durch. 

Sie leiten Blutproben innerhalb der vorgegebenen Zeit an das Labor weiter. 

Sie nehmen Untersuchungsergebnisse entgegen und leiten diese an die zuständigen Fachpersonen wei-

ter. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation und Verordnung lesen 

und interpretieren und das Vorgehen gegebe-

nenfalls mit der zuständigen diplomierten Pfle-

gefachperson besprechen 

• Anatomie und Physiologie des Blutes und der 

Gerinnung kennen 

 

 • Pathophysiologie Bluterkrankungen (z. B. Ge-

rinnungsstörungen) und über Blut übertragbare 

Infektionskrankheiten (Hepatitis, HIV) kennen 

und Pflegeinterventionen erklären 

 

• Klientinnen und Klienten verständlich über den 

Ablauf der Blutentnahme informieren und situa-

tionsangepasst die Einwilligung einholen. 

• Patientenrechte in Bezug auf körperliche Un-

versehrtheit, Willensäusserung und Beratung 

kennen 

 

• Die Desinfektion der Hände und der Haut kor-

rekt durchführen und den Eigenschutz beach-

ten 

• Die Hygienerichtlinien und die Richtlinien der 

Asepsis kennen 

• Umsetzung der Hygienerichtlinien und den Ei-

genschutzes üben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

 • Richtlinien zum Eigenschutz kennen  

• Venöse und kapillare Blutentnahme durchfüh-

ren 

• Ablauf einer kapillaren und venösen Blutent-

nahme erklären 

• Kapillare und venöse Blutentnahmen üben 

 • Fehler im Ablauf kennen • Materialien für verschiedene Arten von Blutent-

nahmen kennen 

 • Risiken und Komplikationen einer venösen und 

kapillaren Blutentnahme kennen 

 

• Betriebliche Abläufe zur Beschriftung und Wei-

terleitung der Blutproben einhalten  

  

• Gebrauchte Materialien und medizinische Ab-

fälle gemäss betrieblichen Vorgaben entsorgen 

• Umgang mit gebrauchten Materialien und medi-

zinischen Abfällen beschreiben 

• Entsorgung von gebrauchten und kontaminier-

ten Materialien und medizinischen Abfällen 

üben 

• Blutzucker bei Klientinnen und Klienten über in-

tegrierte Messsysteme messen 

• Verschiedene dauerhaften Messsysteme bei 

Diabetikern kennen (Blutzuckermesssysteme) 

kennen 

 

• Die Anweisungen und Empfehlungen zu Ar-

beitssicherheit, Gesundheits- und Umwelt-

schutz beachten, insbesondere in Bezug auf 

Stichverletzungen. 

• Ergonomische Arbeitsweise erklären • Umsetzen der Sicherheitsvorschriften üben 

• Die Ergebnisse von Blutuntersuchungen entge-

gennehmen und an die zuständige Fachperson 

weitermelden 

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

56 

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Individuellen Ängsten und Verunsicherungen 

einfühlsam begegnen 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 

betrieblichen Standards handeln 

  

• Die eigenen Grenzen erkennen und bei Bedarf 

Unterstützung holen 

  

• Die Anliegen und Bedürfnisse der Klientinnen 

und Klienten respektieren. 

  

• Mit Materialien sorgfältig und ressourcenscho-

nend umgehen  
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Handlungskompetenzbereich c Ausführen medizinaltechnischer Verrichtungen  

Handlungskompetenz c4 Subkutane und intramuskuläre Injektionen durchführen und subkutanen Zugang legen  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich anhand der Pflegedokumentation über die Klientin, den Kli-

enten sowie die entsprechenden Verordnungen.  

Sie bereiten das nötige Material vor unter Berücksichtigung der Injektionsart. 

Sie informieren die Klientinnen und Klienten über den Ablauf der Injektion. 

Sie führen subkutane und/oder intramuskuläre Injektionen unter Einhaltung der betrieblichen Hygiene- 

und Sicherheitsvorschriften durch. 

Sie entsorgen das Verbrauchsmaterial gemäss den betrieblichen Weisungen. 

Sie legen und entfernen subkutane Verweilkanülen und überwachen sie. 

Sie verbreichen subkutane Infusionen mit oder ohne Medikamente. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation und Verordnung lesen 

und interpretieren und das Vorgehen gegebe-

nenfalls mit der zuständigen diplomierten Pfle-

gefachperson besprechen 

  

• Die Desinfektion der Hände und der Haut kor-

rekt durchführen und den Eigenschutz beachten 

  

• Klientinnen und Klienten verständlich über den 

Ablauf informieren. 

  

• Klientinnen und Klienten verständlich über den 

Ablauf der Injektion informieren und situations-

angepasst die Einwilligung einholen. 

  

• Medikamente gemäss Verordnung richten   • Aufziehen von Medikamenten aus Ampullen 

üben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Subkutane Injektion gemäss 6-R-Regeln und 

betrieblichen Vorgaben durchführen 

• Injektionstechniken und Überwachung der In-

jektionsstelle erklären 

• Subkutane Injektion inkl. Verabreichung mit 

PEN üben 

• Intramuskuläre Injektion gemäss 6-R-Regeln 

und betrieblichen Vorgaben durchführen 

• Indikationen, Risiken und Komplikationen von 

subkutanen und intramuskulären Injektionen 

erklären 

 

• Gebrauchte Materialien und medizinische Ab-

fälle gemäss betrieblichen Vorgaben entsorgen 

• Umgang mit gebrauchten und medizinischen 

Materialien erklären. 

• Entsorgung von gebrauchten Materialien und 

medizinischen Abfällen üben 

• Die Wirksamkeit der verabreichten Medika-

mente beobachten 

• In Form von Injektionen verabreichten Medika-

mentengruppen und deren Wirkungen und Ne-

benwirkungen (Analgetika (opioid/ nichtopi-

oid), Antidiabetika, Antikoagulanzien) kennen 

 

 • Nationale Impfstrategien (gemäss infovac.ch 

und e-vacts.ch) und die "Empfehlungen zur 

Verstärkung der Aus-, Weiter- und Fortbildung 

von Gesundheitsfachpersonen zum Thema 

Impfen" kennen. 

 

• Subkutane Verweilkatheter legen und überwa-

chen 

• Ablauf, Material und Komplikationen der Sub-

kutan-Infusion kennen 

• Legen und Überwachen von subkutanen Ver-

weilkatheter üben 

• Subkutane Infusionen mit und ohne Medika-

mente verabreichen 

• Prinzipien und Risiken bei der Verabreichung 

von Medikamenten durch subkutane Infusio-

nen beschreiben. 

 

• Die Vorschriften und Empfehlungen zur Arbeits-

sicherheit, zum Gesundheitsschutz und zur Er-

haltung der Umwelt beachten. 

• Gesundheitsschutz im Umgang mit Injektionen 

erklären 

• Gesundheitsschutz bei Injektionen üben (z. B. 

Recapping) 

 • Anatomie und Physiologie des Pankreas und 

des Zuckerstoffwechsels erklären 

 

 • Blutzuckernormwerte kennen  

• Klientinnen und Klienten mit Diabetes Typ 1 und 

2 überwachen und Komplikationen erkennen 

und gemäss Vorgaben handeln 

• Pathophysiologie Diabetes Typ 1 und 2 ken-

nen und Pflegeinterventionen beschreiben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Individuelle Wünsche und Bedürfnisse der Kli-

entinnen und Klienten respektieren. 

  

• Individuellen Ängsten und Verunsicherungen 

einfühlsam begegnen 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 

betrieblichen Standards handeln 

  

• Die Intimsphäre der Klientinnen und Klienten 

respektieren. 

  

• Mit Materialien sorgfältig und ressourcenscho-

nend umgehen  
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Handlungskompetenzbereich c Ausführen medizinaltechnischer Verrichtungen  

Handlungskompetenz c5 Verband bei regelrechtem Wundheilungsverlauf ohne weiterführende Massnahmen wechseln  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich anhand der Pflegedokumentation über die Klientin, den Kli-

enten sowie die entsprechenden Verordnungen.  

Sie bereiten das nötige Material unter Berücksichtigung der Verbandstechnik vor. 

Sie beobachten Wunden und erkennen Anzeichen einer Infektion. 

Sie führen Verbandswechsel unter Einhaltung der Hygienerichtlinien durch. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Wundheilungsverlauf in der Pflegedokumentation / im 

Wundprotokoll fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation und Verordnung lesen 

und interpretieren und das Vorgehen gegebe-

nenfalls mit der zuständigen diplomierten Pfle-

gefachperson besprechen 

• Grundlagen der Mikrobiologie, der Übertra-

gungswege und Anzeichen einer Infektion er-

klären 

 

• Verbandsmaterial und -wagen gemäss hygieni-

schen Vorgaben vorbereiten 

• Einrichten und Vorbereiten des Verbandswa-

gens und der Verbandsmaterialien erklären 

 

• Klientinnen und Klienten verständlich über den 

Ablauf und den Wundheilungsverlauf informie-

ren. 

• Wundheilungsphasen von primär und sekundär 

heilenden Wunden erklären 

• Unterschiedliche Verbandsmaterialien kennen-

lernen 

• Wundversorgung und Verbandswechsel ge-

mäss Verordnung und aktueller Situation 

durchführen 

• Ablauf des Verbandwechsels erklären • Reinigung der Wunde und Verbandswechsel 

üben  

• Den bestehenden Verband unter Beachtung 

der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und 

Umweltschutzes entsorgen. 

• Entsorgung von bestehendem Verband erklä-

ren 

• Entsorgung von bestehendem Verband üben 

• Verbandswechsel Nephrostoma/PEG-Sonde 

ausführen 

• Prinzipien des Verbandswechsels Nephros-

toma / PEG-Sonde erklären 

• Verbandswechsel Nephrostoma/PEG-Sonde 

üben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Bei Ulcus cruris Beine mit einem Kompressi-

onsverband einbinden 

 • Anlegen eines Kompressionsverbandes bei ei-

nem Ulcus cruris (Polsterung und Kurzzugbin-

den) üben 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation / im 

Wundprotokoll in korrekter Fachsprache und 

mithilfe digitaler Technologien dokumentieren. 

 • Führen des Wundprotokolls in der Fachsprache 

üben 

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Individuellen Ängsten und Verunsicherungen 

einfühlsam begegnen 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 

betrieblichen Standards handeln 

  

• Die Intimsphäre der Klientinnen und Klienten 

respektieren. 

  

• Eine professionelle Haltung einnehmen und 

Äusserungen von Abneigung, Überraschung 

oder Ekel vermeiden. 

  

• Mit Materialien sorgfältig und ressourcenscho-

nend umgehen  

  

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

62 

Handlungskompetenzbereich c Ausführen medizinaltechnischer Verrichtungen  

Handlungskompetenz c6 Infusionen ohne medikamentöse Zusätze richten sowie Infusionen mit und ohne medikamentöse 

Zusätze bei bestehendem peripher venösem Zugang wechseln 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich anhand der Pflegedokumentation über die Klientin, den Kli-

enten sowie die entsprechenden Verordnungen über die zu verabreichende intravenöse Infusion.  

Sie richten und verabreichen Infusionen ohne medikamentöse Zusätze fachgerecht unter Einhaltung der 

Hygienerichtlinien.  

Sie übernehmen eine durch eine Fachperson zubereitete Infusionslösung mit medikamentösem Zusatz 

und wechseln diese Infusion auf Anordnung der Fachperson.  

Sie kontrollieren den Venenverlauf und die Durchgängigkeit des peripher venösen Zugangs.  

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation und Verordnung lesen 

und interpretieren und das Vorgehen gegebe-

nenfalls mit der zuständigen diplomierten Pfle-

gefachperson besprechen 

  

• Hygienerichtlinien einhalten • Hygienerichtlinien in Bezug auf die Infusions-

therapie erklären 

• Anwendung der Hygienerichtlinien üben 

• Infusionen ohne medikamentöse Zusätze rich-

ten und verabreichen 

• Die verschiedenen Infusionslösungen kennen • Materialien des Infusionsbestecks (Dreiwege-

Hahn, Tropfkammer) kennenlernen 

 • Komplikationen der Infusionstherapie erklären • Richten einer Infusion üben 

• Infusionszeiten berechnen und die Tropfge-

schwindigkeit an der intravenösen Infusion mit 

der Infusionsrollklemme einstellen 

• Berechnen der Tropfenzahl bzw. Milliliter erklä-

ren 

• Tropfgeschwindigkeit der Infusion mit der Infu-

sionsrollklemme einstellen 

• Klientinnen und Klienten verständlich über das 

Vorgehen informieren 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Intravenöse Infusionen mit bestehenden medi-

kamentösen Zusätzen auf Anordnung fachge-

recht und unter Beachtung der Delegationsprin-

zipien wechseln und sicherstellen, dass sie 

nach dem "4-Augen-Prinzip" kontrolliert wur-

den. 

  

• Lage eines bestehenden peripheren Venenka-

theters prüfen 

  

• «Abstöpseln» eines peripheren Infusionskathe-

ters mit NaCl 0.9% 

• Risiken und Komplikationen der Spülung des 

peripheren Venenkatheters erklären 

• «Abstöpseln» eines peripheren Infusionskathe-

ters mit NaCl 0.9% 

• Durchgängigkeit eines «abgestöpselten» peri-

pheren Venenkatheters mittels NaCl 0,9% -

Spülung prüfen 

  

• Klientinnen und Klienten überwachen und auf 

Veränderungen beobachten 

• Häufige Komplikationen bei der Verabreichung 

von intravenösen Infusionen erklären 

 

• Infusionspumpe korrekt bedienen  • Bedienung einer Infusionspumpe üben 

• Störungen bei Infusionspumpen erkennen und 

an die zuständige Fachperson weiterleiten 

  

• Venenveränderungen und Phlebitis erkennen, 

dokumentieren und Beobachtungen an die zu-

ständige Fachperson weiterleiten 

• Anzeichen einer Phlebitis und anderen Venen-

veränderungen erklären 

 

• Gebrauchte Materialien und medizinische Ab-

fälle gemäss betrieblichen Vorgaben entsorgen 

• Umgang mit gebrauchten und medizinischen 

Materialien beschreiben 

• Entsorgung von gebrauchten Materialien und 

medizinischen Abfällen üben 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

64 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Eigene Grenzen erkennen und Unterstützung 

holen 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Verantwortungsbewusst und sorgfältig gemäss 

betrieblichen Standards handeln 

  

• Die Intimsphäre der Klientinnen und Klienten 

respektieren. 

  

• Anliegen und Bedürfnisse der Klientinnen und 

Klienten respektieren 

  

• Mit Materialien sorgfältig und ressourcenscho-

nend umgehen 

  

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

65 

Handlungskompetenzbereich c Ausführen medizinaltechnischer Verrichtungen  

Handlungskompetenz c7 Sondennahrung bei bestehendem Zugang verabreichen  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich anhand der Pflegedokumentation über die Klientin, den Kli-

enten sowie die entsprechenden Verordnungen über die zu verabreichende Sondennahrung.  

Sie bereiten die enterale Ernährung gemäss Vorgaben vor und verabreichen sie nach der Lagekontrolle 

über eine eingelegte Ernährungssonde. 

Sie lagern die Sondennahrung gemäss betrieblichen Vorgaben. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation und Verordnung lesen 

und interpretieren und das Vorgehen gegebe-

nenfalls mit der zuständigen diplomierten Pfle-

gefachperson besprechen 

  

• Sondennahrung gemäss Lebensmittelhygiene-

vorgaben lagern 

• Prinzipien der Aufbewahrung und Lagerung der 

Sondennahrung erklären 

 

• Sondennahrung gemäss betrieblichen Verab-

reichungsschema vorbereiten  

  

• Unter Beachtung der Hygienevorschriften die 

Sondennahrung mittels Schwerkraft / Ernäh-

rungspumpen / Bolus verabreichen 

• Verschiedene Arten der Verabreichung der 

Sondennahrung erklären 

• Verabreichung Sondennahrung mittels Schwer-

kraft / Ernährungspumpe üben 

 • Berechnung der Durchflussrate der Sonden-

nahrung erklären 

• Verabreichung Sondennahrung mittels Bolus 

üben 

• Lagekontrollen und Fixation der Magensonden 

und in Zusammenarbeit mit der diplomierten 

Pflegefachperson Fixation der Sonde durchfüh-

ren 

• Komplikationen im Zusammenhang mit der en-

teralen Ernährung kennen und präventive Inter-

ventionen erklären 

• Prüfen der Lage der Ernährungssonde und Fi-

xation üben 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Spezifische Kontrollen von PEG-Sonden durch-

führen 

  

• Die Klientinnen und Klienten verständlich über 

den Ablauf der Nasenpflege informieren 

  

• Nasenöffnungen auf Druckschäden prüfen und 

Nasenpflege durchführen 

 • Nasenpflege üben 

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Respektiert die Wünsche und Bedürfnisse der 

Klientinnen und Klienten 

  

• Verantwortungsbewusst, sorgfältig und res-

sourcenschonend gemäss betrieblichen Stan-

dards handeln 
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Handlungskompetenzbereich d Gestalten des Alltags und des Lebensumfelds 

Handlungskompetenz d1 Für ein sauberes und sicheres Umfeld der Klientinnen und Klienten sorgen  

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich über die durchzuführenden Reinigungsarbeiten.  

Sie führen Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten im stationären oder privaten Umfeld von Klientinnen und 

Klienten gemäss Hygienestandards und betrieblichen Vorgaben durch. 

Sie reinigen Nebenräume und Nasszellen in Institutionen nach betrieblichen Vorgaben. 

Sie sorgen für Ordnung im Umfeld der Klientinnen und Klienten, damit sie sich wohl und sicher fühlen. 

Sie sorgen für die umweltgerechte Entsorgung des Abfalls. 

Sie dokumentieren die Durchführung, Beobachtungen, Massnahmen und ihre Wirkung. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Sich über die durchzuführenden Reinigungsar-

beiten informieren 

• Grundsätze der Reinigung erklären  

 • Bedeutung des Reinigungs- und Hygienekon-

zepts erklären  

 

 • Umweltschonende und umweltbelastende Ma-

terialien kennen 

 

• Materialgerechte Reinigungsmethoden wählen 

und Reinigungsmittel sparsam und gemäss be-

trieblichen Vorgaben einsetzen 

• Verschiedene Reinigungsmethoden erklären  

• Reinigungsgeräte fachgerecht einsetzen  • Gefahrensymbole der Reinigungsmittel erklä-

ren 

 

• Gesetzliche Vorgaben in Bezug auf den Um-

weltschutz einhalten 

• Umweltverträgliche Reinigungsmittel kennen  

• Sicherheit und ergonomische Prinzipien bei 

Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten beachten 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

 • Materialeigenschaften in Bezug auf Möbel und 

Einrichtungen inkl. Konsequenzen für die Reini-

gung und Pflege erklären 

 

• Gefahrenquellen wie Sturz- Stolper- oder 

Rutschgefahr erkennen und Gefahren dement-

sprechend vorbeugen 

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in korrekter Fachsprache und 

mithilfe digitaler Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Sorge zu Einrichtungen und Gegenständen tra-

gen 

  

• Respektvolles Verhalten gegenüber Eigentum 

der Klientinnen und Klienten zeigen 

  

• Individuelle Gewohnheiten und Bedürfnisse be-

achten und respektieren 

  

• Sich aufmerksam gegenüber Ordnung und 

Sauberkeit verhalten 

  

• Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit konti-

nuierlich verbessern 

• Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Wirt-

schaftlichkeit erklären 
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Handlungskompetenzbereich d Gestalten des Alltags und des Lebensumfelds 

Handlungskompetenz d2 Alltagsaktivitäten mit verschiedenen Klientinnen und Klienten gestalten 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die aktuelle Situation der 

Klientinnen und Klienten besprechen das Vorgehen gegebenenfalls mit der zuständigen diplomierten 

Pflegefachperson. 

Sie schlagen Alltagsaktivitäten gemäss den Bedürfnissen und Möglichkeiten von Klientinnen und Klien-

ten vor. 

Sie führen Alltagsaktivitäten durch und gewährleisten dabei das Wohlbefinden und die Sicherheit der Kli-

entinnen und Klienten. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

• Einflussfaktoren der adressatengerechten 

Durchführung von Alltagsaktivitäten (Biografie, 

Gewohnheiten und Vorlieben von Klientinnen 

und Klienten) für Kinder und Erwachsene erklä-

ren 

 

• Wünsche und Ressourcen der Klientinnen und 

Klienten berücksichtigen 

  

• Die Machbarkeit von Aktivitäten für Klientinnen 

und Klienten und ihren körperlichen und geisti-

gen Fähigkeiten evaluieren 

• Grundsätze der Aktivierung kennen  

• Betriebliche Angebote von Aktivitäten einbezie-

hen 

  

• Klientinnen und Klienten aktivierende soziale 

oder kulturelle Aktivitäten vorschlagen 

• Möglichkeiten von adressaten- und saisonge-

rechten Aktivitäten in verschiedenen Lebens-

phasen (Adressen, Kontaktpersonen, Barriere-

freiheit) erklären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Klientinnen und Klienten adressatengerecht 

über die Durchführung von Aktivitäten informie-

ren 

  

• Adressatengerechte Aktivität durchführen  • Durchführung von adressatengerechten Aktivi-

täten üben 

• Während Aktivitäten auf Wohlbefinden und die 

Sicherheit von Klientinnen und Klienten achten. 

  

• Aktivität effizient gestalten und Prioritäten set-

zen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Aktivitäten in der Pflegedokumentation in kor-

rekter Fachsprache und mithilfe digitaler Tech-

nologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Sich respektvoll gegenüber Klientinnen und Kli-

enten und deren An- und Zugehörigen verhal-

ten 

  

• Sich gegenüber Klientinnen und Klienten ermu-

tigend verhalten 
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Handlungskompetenzbereich d Gestalten des Alltags und des Lebensumfelds 

Handlungskompetenz d3 Klientinnen und Klienten beim Aufbau und Einhalten einer Tagesstruktur unterstützen 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich in der Pflegedokumentation über die Biografie, Gewohnhei-

ten und die aktuelle Situation der Klientin, des Klienten und passen die Tagesstruktur entsprechend an. 

Sie unterstützen Klientinnen und Klienten beim Aufbau und Einhalten einer Tagesstruktur unter Berück-

sichtigung von Umweltereignissen (z. B. hohe Temperaturen aufgrund des Klimawandels). 

Sie respektieren und befolgen gegebenenfalls den im multiprofessionellen Team erstellten therapeuti-

schen Rahmen. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-

kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Pflegedokumentation lesen und interpretieren 

und das Vorgehen gegebenenfalls mit der zu-

ständigen diplomierten Pflegefachperson be-

sprechen 

  

• Schlägt Klientinnen und Klienten Interventionen 

zum Aufbau und Erhalt der Tagesstruktur vor. 

• Zusammenhang zwischen Biografie, Gewohn-

heiten und Tagesstruktur erklären 

 

• Klientinnen und Klienten bei der Gestaltung 

und Einhaltung ihrer Tagesstruktur unterstüt-

zen, so dass diese sowohl aktive Phasen als 

auch Erholungs- und Schlafphasen in ausge-

wogenem Verhältnis aufweist. 

• Prinzipien beim ressourcenorientierten Aufbau 

und bei der Einhaltung einer Tagesstruktur er-

klären 

 

 • Physiologische und pathologische Schlafrhyth-

men und Schlafmuster kennen 

 

 • Interventionen zur Unterstützung der natürli-

chen Schlafrhythmen und der Schlafhygiene er-

klären 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Klientinnen und Klienten über die Auswirkun-

gen von Umweltereignissen (z.B. Klimawandel) 

auf die eigene Gesundheit informieren und ent-

sprechende Anpassungen in ihrer Tagesstruk-

tur vorschlagen. 

• Auswirkungen des Klimawandels auf in die Ge-

sundheit erklären 

 

• An- und Zugehörige der Klientinnen und Klien-

ten bei der Gestaltung und Einhaltung der Ta-

gesstruktur nach Möglichkeit einbeziehen 

  

• Zeichen einer Überforderung erkennen und 

entsprechend handeln 

• Prinzipien der Selbstregulation kennen  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Wünsche der Klientinnen und Klienten und ih-

rer An- und Zugehörigen respektieren  
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Handlungskompetenzbereich e Durchführen unterstützender Prozesse 

Handlungskompetenz e1 Apparate und Mobiliar bewirtschaften   

Situation Fachpersonen Gesundheit bewirtschaften Apparate und Mobiliar nach ökonomischen und ökologischen 
Aspekten 

Sie halten Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Apparaten und Mobiliar ein 

Sie halten sich an betriebsinterne Standards und Weisungen  

Sie dokumentieren die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Resultate. 

Transversale Kompetenzen 1, 3, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Sich über anstehenden Arbeiten gemäss be-

trieblichen Standards informieren 

  

• Apparate, Mobiliar und Hilfsmittel auf ihre Funk-

tionstüchtigkeit überprüfen und deren Instand-

haltung und Instandsetzung gewährleisten 

• Vorgaben für den Unterhalt medizinischer Ge-

räte und Apparaturen erklären 

 

• Elektroschutzmassnahmen einhalten   

• Reinigungs- und Gerätekontrolllisten führen   

• Reparaturen veranlassen und Rücklauf kontrol-

lieren 

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Massnahmen in korrekter Fachsprache und 

mithilfe digitaler Technologien dokumentieren 
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Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Sorgfältig und verantwortungsbewusst mit Ap-

paraten und Mobiliar umgehen 

  

• Mit Mobiliar und Apparaten ökonomisch und 

ökologisch umgehen 
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Handlungskompetenzbereich e Durchführen unterstützender Prozesse 

Handlungskompetenz e2 Verbrauchsmaterialien und Medikamente bewirtschaften 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit bewirtschaften Verbrauchmaterialien und Medikamente unter dem Aspekt 
von Ökologie und Ökonomie und beachten dabei das betriebliche Entsorgungskonzept 

Sie halten Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Verbrauchsmaterialien und Medikamenten ein 

Sie halten sich an betriebsinterne Weisungen 

Sie dokumentieren die Durchführung der Massnahmen. 

Transversale Kompetenzen 1, 3, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Sich über anstehenden Arbeiten gemäss be-

trieblichen Standards informieren 

  

• Verbrauchsmaterialien und Medikamente fach-

gerecht lagern  

• Lagersysteme von Materialien und Medikamen-

ten und deren Bewirtschaftung erklären 

 

• Bestände von Materialien und Medikamenten 

kontrollieren und Bestellungen durchführen 

• Grundsätze der ökologischen und mengenmäs-

sig optimierten Beschaffung von Materialien 

und Medikamenten erklären 

 

• Gelieferte Materialien und Medikamente kon-

trollieren  

  

• Materialien und Medikamente gemäss betriebli-

chen Richtlinien entsorgen 

• Prinzipien der fachgerechten Entsorgung von 

Verbrauchsmaterialien und Medikamenten er-

klären 

 

• Materialien, welche nicht in der Sterilisations-

einheit aufbereitet werden, reinigen und desinfi-

zieren 

• Sterilisationsprozesse von Verbrauchsmaterial 

erklären 

 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Hygienerichtlinien und Eigenschutz einhalten   
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Massnahmen in korrekter Fachsprache und 

mithilfe digitaler Technologien dokumentieren 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Sorgfältig mit Verbrauchsmaterialien und Medi-

kamenten umgehen 

  

• Mit Verbrauchsmaterialien und Medikamenten 

ökonomisch und ökologisch umgehen  
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Handlungskompetenzbereich e Durchführen unterstützender Prozesse 

Handlungskompetenz e3 Bei Ein-, Über- und Austritten von Klientinnen und Klienten mitarbeiten 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit informieren sich über die anstehenden Ein-, Über- und Austritte und bespre-
chen das Vorgehen mit der zuständigen diplomierten Pflegefachperson. 

Sie führen die notwendigen administrativen Aufgaben durch und bereiten die Unterlagen vor. 

Sie bereiten bei Eintritten das Zimmer vor und führen bei Aus- und Übertritten Aufräum- und Reinigungs-
arbeiten durch. 

Sie begrüssen bzw. verabschieden die Klientin, den Klienten.  

Sie informieren die Klientin, den Klienten sowie deren An- und Zugehörigen über die internen Abläufe, 
die Infrastruktur und die Räumlichkeiten. 

Sie unterstützen die Klientin, den Klienten im Umgang mit den persönlichen Effekten. 

Sie bereiten die Über-, Austrittsdokumente inkl. Materialien und Medikamente vor. 

Sie informieren danach die zuständige diplomierte Pflegefachperson. 

Sie halten die Durchführung, Beobachtungen und Interventionen sowie deren Wirkung in der Pflegedo-
kumentation fest. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Sich über die bevorstehenden Ein-, Über- und 

Austritte informieren 

• Prinzipien von Ein-, Über und Austritten erklä-

ren 

 

• Die Unterlagen bei Aus- und Übertritten erstel-

len, auf Vollständigkeit prüfen und mit der diplo-

mierten Pflegefachperson besprechen 

• Austrittsplanungsinstrumente in verschiedenen 

Versorgungsbereichen kennen 

 

• Klientinnen und Klienten empfangen und verab-

schieden 

• Bedeutung des Eintritts in eine Institution für 

die betroffene Person erklären 

 

• Die Klientin/den Klienten und deren An- und 

Zugehörige verständlich über interne Abläufe, 

Infrastruktur (inkl. Personalrufanlage und Multi-

media) und die Räumlichkeiten informieren. 

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

78 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

 • Organisationen, die Dienstleistungen für die 

Weiterversorgung nach dem Austritt (z. B. 

Mahlzeitendienst, Transportdienste) anbieten, 

beschreiben 

 

• Bei isolierten Klientinnen und Klienten Materia-

lien und Beschriftungen gemäss betrieblichen 

Vorgaben vorbereiten oder abräumen 

  

• Bei Eintritten das Zimmer vorbereiten und bei 

Austritten Aufräum- und Reinigungsarbeiten 

durchführen 

  

• Die Klientinnen und Klienten im Umgang mit 

persönlichen Effekten unterstützen 

  

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Mit Klientinnen und Klienten sowie deren An- 

und Zugehörige in dieser besonderen Situation 

freundlich und wertschätzend umgehen 

  

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Ruhe und Sicherheit vermitteln   
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Handlungskompetenzbereich e Durchführen unterstützender Prozesse 

Handlungskompetenz e4 Transporte von Klientinnen und Klienten organisieren 

Situation 

 

Fachpersonen Gesundheit organisieren und koordinieren interne und externe Transporte von Klientinnen 

und Klienten. 

Sie besprechen mit Klientinnen und Klienten sowie deren An- und Zugehörige die Organisation von 

Transporten.  

Sie bereiten Klientinnen und Klienten inklusiv die notwendigen Unterlagen und Hilfsmittel für Transporte 

vor. 

Sie begleiten bei Bedarf Klientinnen und Klienten bei Transporten und sorgen für ihre Sicherheit. 

Sie dokumentieren Termine, Durchführung, Beobachtungen und Interventionen in der Pflegedokumenta-

tion. 

Transversale Kompetenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• In Rücksprache mit der zuständigen diplomier-

ten Pflegefachperson sichere Transporte für 

Klientinnen und Klienten sowie deren An- und 

Zugehörigen organisieren 

  

• Das geeignete Transportmittel gemäss betrieb-

lichen Vorgaben auswählen 

• Unterschiedliche private und institutionelle 

Transportdienste erklären 

 

• Vorgängig die Kosten und die Finanzierung ab-

klären 

  

• Termine und involvierte Personen in der Pfle-

gedokumentation festhalten 

  

• Die Klientin, den Klienten für den Transport vor-

bereiten und bei Bedarf begleiten 

  

• Die notwendigen Unterlagen und Hilfsmittel 

vorbereiten und mitgeben 

  

• Klientinnen und Klienten verständlich über den 

Transport informieren 
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Lernort Betrieb Lernort Schule Lernort üK 

Fertigkeiten/Fähigkeiten  Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Arbeitsalltag effizient gestalten und Prioritäten 

setzen 

  

• Durchführung reflektieren, Beobachtungen und 

Interventionen in der Pflegedokumentation in 

korrekter Fachsprache und mithilfe digitaler 

Technologien dokumentieren. 

  

Haltungen Ressourcenbeitrag Ressourcenbeitrag 

• Kulturelle, spirituelle, generations- sowie gen-

derspezifische Unterschiede / Eigenheiten (Bio-

grafie) beachten und respektieren 

  

• Mit der individuellen Bedeutung eines Umge-

bungswechsels für Klientinnen und Klienten 

empathisch und respektvoll umgehen 

  

• Die Anliegen und Bedürfnisse der Klientinnen 

und Klienten, sowie der An- und Zugehörigen 

respektieren 

  

• Mit Ressourcen und externen Diensten kosten-

bewusst umgehen 

  

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit EFZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 81 

Genehmigung und Inkrafttreten 

Der vorliegende Bildungsplan tritt am [Datum] in Kraft.  
 
 
 
[Bern Datum] 
 
OdASanté  
 
Die Präsidentin der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin 
 
 
 
Anne-Geneviève Bütikofer Alexandra Heilbronner 
 
 
 
Dieser Bildungsplan wird durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
nach Artikel [Zahl; Art. 9 Abs. 1 Leittext] Absatz 1 der Verordnung über die berufliche Grundbildung für 
Fachfrauen Gesundheit EFZ und Fachmänner Gesundheit EFZ vom                                              ge-
nehmigt.  
 
 
 
Bern,  
 
 
Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 
 
 
 
Rémy Hübschi 
Stellvertretender Direktor 
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung 
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Anhang 1:  
Verzeichnis der Instrumente zur Förderung der Qualität der 
beruflichen Grundbildung 

Dokumente Bezugsquelle 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung für 
Fachfrauen Gesundheit EFZ und Fachmänner Gesundheit 
EFZ 

Elektronisch  

Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation (www.sbfi.ad-
min.ch/bvz/berufe) 

Printversion  

Bundesamt für Bauten und Logistik 
(www.bundespublikationen.admin.ch) 

Bildungsplan zur Verordnung des SBFI über die berufliche 
Grundbildung für Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner 
Gesundheit 

OdASanté 

Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit 
Abschlussprüfung inkl. Anhang (Bewertungsraster sowie 
ggf. Leistungsnachweise überbetriebliche Kurse und/oder 
Leistungsnachweis Bildung in beruflicher Praxis) 

OdASanté 

Lerndokumentation  OdASanté 

Bildungsbericht  OdASanté 

Dokumentation betriebliche Grundbildung OdASanté 

Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe OdASanté 

Lehrplan für die Berufsfachschulen OdASanté 

Organisationsreglement Kommission Berufsentwicklung und 
Qualität 

OdASanté 
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Anhang 2: 
Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet generell gefährliche 
Arbeiten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die 
Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 
können lernende Fachfrau Gesundheit EFZ / Fachmann Gesundheit EFZ ab 15 Jahren entsprechend ihrem Ausbildungsstand für die aufgeführten gefährlichen Arbeiten 
herangezogen werden, sofern die folgenden begleitenden Massnahmen im Zusammenhang mit den Präventionsthemen vom Betrieb eingehalten werden: 

Ausnahmen vom Verbot gefährlicher Arbeiten (Grundlage: Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche; SR 822.115.2, Stand: 01.01.2023) 

Art. Buch-
stabe, Zif-

fer 

Gefährliche Arbeit (Bezeichnung gemäss WBF-Verordnung SR 822.115.2) 

2a Psychische Belastung 
a) Arbeiten, die die Leistungsfähigkeit Jugendlicher in kognitiver oder emotionaler Hinsicht übersteigen, namentlich:  

Das Überwachen, Pflegen und Begleiten von Personen in körperlich oder psychisch instabilem Zustand sowie die Bergung und Aufbahrung von Leichnamen. 

3a 
 

Körperliche Belastung 
a) Die manuelle Handhabung von Lasten, die mehr betragen als:  
 1. 15 kg für Männer und 11 kg für Frauen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr,  

 2. 19 kg für Männer und 12 kg für Frauen zwischen dem vollendeten 16. und dem vollendeten 18. Lebensjahr.  

5a 
 

Chemische Agenzien mit physikalischen Gefahren 
a) Arbeiten mit Stoffen und Zubereitungen, die aufgrund ihrer Eigenschaften mit mindestens einem der folgenden Gefahrenhinweise (H-Sätze) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der     

Fassung gemäss Anhang 2 Ziffer 1 der Chemikalienverordnung vom 5. Juni 2015 (ChemV3) eingestuft sind:   
 2. entzündbare Gase: H220, H221,  
 3. entzündbare Aerosole: H222,  

 4. entzündbare Flüssigkeiten: H224, H225,  

6a 
 

Chemische Agenzien mit toxikologischen Gefahren 
a) Arbeiten mit Stoffen und Zubereitungen, die aufgrund ihrer Eigenschaften mit mindestens einem der folgenden H-Sätze nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der Fassung gemäss 

Anhang 2 Ziffer 1 ChemV eingestuft sind:  
 1. akute Toxizität: H300, H310, H330, H301, H311, H331,  
 2. Ätzwirkung auf die Haut: H314,  

 3. spezifische Zielorgan-Toxizität nach einmaliger Exposition: H370, H371,  
 4. spezifische Zielorgan-Toxizität nach wiederholter Exposition: H372, H373,  
 5. Sensibilisierung der Atemwege: H334,  

 6. Sensibilisierung der Haut: H317,  
 7. Karzinogenität: H350, H350i, H351,  
 8. Keimzellmutagenität: H340, H341,  

 9. Reproduktionstoxizität: H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd. 

7a Biologische Agenzien 
a) Arbeiten mit Gegenständen, die mit gesundheitsgefährdenden Viren, Bakterien, Pilzen oder Parasiten kontaminiert sein können.  

8b Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsmitteln 
b) Arbeiten mit Arbeitsmitteln, die bewegte Teile aufweisen, an denen die Gefahrenbereiche nicht oder nur durch einstellbare Schutzeinrichtungen geschützt sind, namentlich Einzugsstellen, 

Scherstellen, Schneidstellen, Stichstellen, Fangstellen, Quetschstellen und Stossstellen. 

10d Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko 
d) Arbeiten in besonders überfall- oder gewaltgefährdeten Bereichen. 
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Gefährliche Arbeit(en) 

(ausgehend von den Hand-
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 

Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft1 im Betrieb 

Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Artikel2 Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt-
zung ÜK 

Unterstüt-
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

Mitarbeit bei der Pflege und Be-

treuung von Klientinnen und Kli-
enten in besonders belasten-

den Situationen 

• in der Sterbephase   

• in Krisensituationen 

• in komplexen palliativen Si-
tuationen 

• bei starken Verwirrtheitszu-
ständen 

 
(Handlungskompetenzen b2, 

b3, b4, b5)  

Psychische (und physische) 
Belastung 

2a Besprechung belastender Situationen, Entlastungsan-

gebote für Lernende 

• Handlungskonzept „Verwirrtheitszustände“  

• Zielsetzung und Konzept der Palliative Care 

• Handlungskonzept „Krisenmanagement“ (psychi-

atrisch, Suchterkrankungen)  

• Aggressionsmanagement 

• Deeskalation 

• Kommunikationsschulung 

• Rollenklärung 

• Ethische Richtlinien 

• Sterbeprozess 

• Reflexionstechniken, Reflexion 

1. bis 6. 

Sem. 

2. u. 3. 

Jahr 

1. bis 6. 

Sem. 

Begleitung der Ler-

nenden gemäss 
Ausbildungshand-

buch 

 

➢ Ausbildung und 
praktische An-
wendung / Um-

setzung 

➢ dem Ausbil-

dungsstand ent-
sprechende Ein-

satzplanung 

1. bis 6. 

Sem. 

3. bis 5. 

Sem 
6. Sem. 

In Notfallsituationen situations-

gerecht reagieren 

 

(Handlungskompetenzen b6) 

• Fehlende / ungeeignete In-
tervention bei medizini-
schem Notfall, Unfall, 

Brandfall 

• Psychische und physische 

Belastung 

2a 
3a 

• Notfallplan 

• Kenntnisse über das Verhalten im Notfall vor Ort 

bei den zu Betreuenden 

• Regelmässige Instruktion  

• Möglichkeit jederzeit Hilfe anzufordern (bspw. mit 

Mobiltelefon) 

Suva CL 67062.d «Notfallplanung für ortsfeste Ar-

beitsplätze» 

Suva MB 67062/1.d «Verhalten im Notfall» 

Suva CL 67061.d «Notfallplanung für nicht ortsfeste 

Arbeitsplätze» 

4. bis 6. 
Sem. 

2. u. 3. 
Jahr 

4. bis 6. 
Sem. 

➢ Ausbildung und 
praktische An-

wendung / Um-

setzung 

➢ dem Ausbil-
dungsstand ent-
sprechende Ein-

satzplanung 

4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

1 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 

2 Artikel der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche, SR 822.115.2, Stand: 12.01.2022 
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Gefährliche Arbeit(en) 

(ausgehend von den Hand-
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 

Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft im Betrieb 

Arbeiten bei / an Klientinnen 

und Klienten mit einem Gewalt-

potential, Alleinarbeit 

 

(Handlungskompetenzen b4, 

b5) 

• Psychische (und physi-
sche) Belastung 

• unerwartetes Erleben 
von Gewalt 

• Risiko des Missbrauchs 
(auch unabhängig vom 
Gewaltpotential) 

• Körperliche Überbelas-
tung 

2a 

3a 
10d 

• Gewaltpräventions- und Notfallkonzept 

• Arbeit zu zweit, wo es möglich ist 

• Beachten der psychischen und körperlichen 
Grenzen der Mitarbeitenden beim Einsatz zur Al-

leinarbeit 

• Coaching, Möglichkeit der Supervision und /  

oder einer psychologischen Beratung 

2. bis 6. 

Sem. 
3. Jahr 2. bis 5. 

Sem. 

➢ Ausbildung und 

praktische An-
wendung /Um-

setzung 

➢ dem Ausbil-

dungsstand ent-
sprechende Ein-

satzplanung 

2. u 4. 

Sem. 
5. Sem. 6. Sem. 

Körperliche Belastung bei der 
Mitarbeit bei Pflege und Betreu-
ung von Klientinnen und Klien-

ten, insbesondere Unterstüt-

zung bei  

• Körperpflege 

• Mobilisation  

• Transfers (Rollstuhl, Fahr-
zeuge, Betten, weitere) 

• Heben, Tragen und Bewe-
gen schwerer Lasten 

• Alleinarbeit 
 

(Handlungskompetenzen a1, 

a4, a5, e4) 

Körperliche Überbeanspru-
chung 

3a • Gesundheitsrisiken bei Überlastungen  

• Instruktion von rückenschonenden Verfahren 

• zweckmässige Mobilisierungs- und Transport-
techniken (Richtlinie zum Transfer von Klienten 

und allgemeine Lastenhandhabung Fachmann/-

frau Gesundheit EFZ3) 

• ergonomisch richtige Körperhaltung und Arbeits-

ausführung 

• technische Hilfsmittel (z.B. Transferhilfen)  

• Lastbegrenzung, Hebehilfen, Unterstützung 

durch Kolleginnen/Kollegen 

• Einschätzung, welche Lasten die körperliche 

Leistungsfähigkeit übersteigen 

• Erholungspausen einhalten 

• Bettentransfer zu zweit  
Suva MB 44018.d «Hebe richtig – trage richtig» 

Suva Leitfaden 88324.d «Cleverer Transfer: Schulung 
der Mitarbeitenden» 

1. bis 5. 
Sem. 

1. u. 2. 
Jahr 

1. bis 3. 
Sem. 

➢ Ausbildung und 
praktische An-
wendung /Um-

setzung 

➢ Praktische Um-

setzung im Be-
trieb erst nach 
Ausbildung in 

ÜK I 

 

1. Sem. 2. u. 3. 
Sem. 

4. u. 5. 
Sem. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

3 Richtlinie zum Transfer von Klienten und allgemeine Lastenhandhabung Fachmann/-frau Gesundheit EFZ ist unter www.odasante.ch abrufbar. 

  

http://www.odasante.ch/
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Gefährliche Arbeit(en) 

(ausgehend von den Hand-
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 

Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft im Betrieb 

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

wie Medikamente  

 

Reinigungs- und Desinfektions-

arbeiten (z.B. Zimmerreinigung 

Spital) 

 

(Handlungskompetenzen c2, 

c6, e1, e2) 

• Kontakt mit schädigenden 
Wirkstoffen (Medikamente 
gelten auch als Gefahr-

stoffe) 

• Hautschädigung durch 
Desinfektionsmittel, 
Feuchtarbeit, 

• Kontakt mit Körperpflege-
mitteln, Tenside 

• Vergiftung/Verätzung 
durch Reinigungsmittel 

5a 

6a 
• Ermittlung der Gefahrenkategorien von Chemika-

lien und der Expositionswege am Arbeitsplatz 
(oral, dermal und inhalativ) 

• Verpflichtung und Verantwortung des Auszubil-
denden in Bezug auf Sicherheit und Schutz (Mit-
tel zur technischen Prävention, PSA, Sicherheit 
Dritter) 

• Wissen, wie eine geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung (z.B. Handschuhe, Maske, Brille) 
ausgewählt und verwendet wird 

• Kenntnis der Verantwortung des Arbeitgebers 
und der eigenen Verantwortung als Arbeitneh-
mer im Rahmen der Sorgfaltspflicht beim Um-
gang mit Chemikalien 

• H-/P-Sätze, Gefahrensymbole  

• Angaben in Sicherheitsdatenblättern und auf Eti-
ketten beachten  

• Hautschutz  

Suva MB 11030.d «Gefährliche Stoffe. Was man dar-
über wissen muss»  

www.cheminfo.ch  

Suva CL 67204.d «Gesundheitsgefährdende Chemi-
kalien im Betrieb» 

Suva CL 67035.d «Hautschutz bei der Arbeit»  

Suva Film «Napo in ‘Schütze deine Haut’» 

Suva FP 84033.d «Drei Tipps für gesunde Hände» 

SECO MB 710.245.d «Gesundheitsschutz beim Um-
gang mit Chemikalien im Betrieb»  

www.chematwork.ch 

www.suva.ch/cmr 

3. bis 6. 

Sem. 

 

1. u. 2 
Sem. 

 

2. Jahr 3. bis 6.   

Sem. 

 

1. Sem  

 

➢ Ausbildung und 

praktische An-
wendung /Um-

setzung 

 

3./4. 

Sem. 
5. Sem. 

 

 

1. Sem. 

6. Sem 

 

 

2. Sem. 

  

http://www.cheminfo.ch/
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Gefährliche Arbeit(en) 

(ausgehend von den Hand-
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 

Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft im Betrieb 

Infektionsgefährdung bei der 

Mitarbeit bei Pflege und Betreu-
ung von Klientinnen und Klien-

ten, insbesondere Unterstüt-

zung  

• bei Körperpflege 

• bei Atmung 

• bei Ausscheidung 

• von Klienten mit Infekten 
oder infizierten Wunden 

 

Umgang mit infektiösem Abfall 

oder Wäsche 

 

(Handlungskompetenzen a1, 

a5, a6, c5, e2) 

Infektionsgefahr durch Kon-

takt mit Körperflüssigkeiten, 
Körperausscheidungen oder 

Gegenständen, mit denen die 
Flüssigkeiten in Kontakt ge-

kommen sind 

(Körperflüssigkeiten gelten als 
potentiell infektionsgefähr-

dend) 

 

7a • Hygienekonzept (u.a. Haut- und Händedesinfek-

tion 

• Persönliche Schutzausrüstung (u.a. Schutzhand-

schuhe verwenden) 

• Impfangebot, insbes. Hepatitis B 

• schneller Informationsfluss nach Bekanntwerden 
eines besonderen Infektionsrisikos (z.B. Multire-

sistente Keime)  

• Konzept über Verhalten bei speziellen Krank-

heitserregern (MRK, Noro-Virus etc.) 

• Kenntnisse über die Entsorgung von medizini-

schen, insbesondere infektiösen Abfällen 

• Kenntnisse über den Umgang und die Wäsche 

von infektiösen Textilien 

Suva IS 2869-30.d «Verhütung blutübertragbarer In-

fektionen im Gesundheitswesen» 

Suva MB 2863.d «Schützen Sie sich vor blutübertrag-

baren Infektionskrankheiten» 

1. bis 6. 

Sem. 

1. u. 2. 

Jahr 

1. bis 6. 

Sem. 

➢ Eintrittsuntersu-

chung durch Ar-

beitsmediziner/in 

➢ Ausbildung und 
praktische An-

wendung /Um-

setzung 

1./2. 

Sem. 

3./4. 

Sem. 

5./6. 

Sem. 

Durchführung von Blutentnah-

men und Injektionen 

 

(Handlungskompetenzen c3, 

c4, c6) 

Stichverletzung bei Probe-
nahme oder Injektion 

8b • Notfallkonzept Fremdblutkontamination anwen-

den 

• Sharps mit Schutzeinrichtungen verwenden; kein 

Recapping 

• Abwurf in durchstichsichere Behältnisse, auch im 
ambulanten Bereich (keine Entsorgung von offe-

nen Kanülen über den Hausmüll) 

• Gefahren und Komplikationen der venösen und 
kapillären Blutentnahme, von subkutanen und in-

tramuskulären Injektionen 

Suva Infoblatt 2865.d «Ich habe mich gestochen! 

Massnahmen nach Exposition mit Blut und bluthalti-

gen Körperflüssigkeiten» 

2. bis 6. 
Sem. 

2. Jahr 2. bis 6. 
Sem. 

➢ Ausbildung und 
praktische An-
wendung /Um-

setzung 

 2. u.3. 
Sem. 

4.bis 6. 
Sem. 

Legende: ÜK: überbetriebliche Kurse; BFS: Berufsfachschule;  
  

Erstellt durch Othmar Wettmann, Sicherheitsingenieur / Senior Berater  
 
AEH Zentrum für Arbeitsmedizin,  
Ergonomie und Hygiene AG  
Militärstrasse 76  
8004 Zürich 
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Diese begleitenden Massnahmen wurden von der OdA gemeinsam mit einem/r Spezialist/in der Arbeitssicherheit erarbeitet und treten am  in Kraft.  
 
 
Bern, Datum 
 
OdASanté 
Präsidentin Geschäftsführerin 
 
 
 
 
Anne-Geneviève Bütikofer Alexandra Heilbronner 
 
 
 
Diese begleitenden Massnahmen werden durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI nach Artikel 4 Absatz 4 ArGV 5 mit Zustimmung des 
Staatssekretariats für Wirtschaft SECO vom…   genehmigt.  
 
Bern,  
 
Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 
 
 
 
Rémy Hübschi 
Stellvertretender Direktor 
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung 
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Glossar  
(*siehe Lexikon der Berufsbildung, 4. überarbeitete Auflage 2013, SDDB Verlag, Bern, www.lex.berufsbildung.ch) 

Berufsbildungsverantwortliche* 

Der Sammelbegriff Berufsbildungsverantwortliche schliesst alle Fachleute ein, die den Lernenden wäh-
rend der beruflichen Grundbildung einen praktischen oder schulischen Bildungsteil vermitteln: Berufs-
bildner/in in Lehrbetrieben, Berufsbildner/in in üK, Lehrkraft für schulische Bildung, Prüfungsexpertin. 

Bildungsbericht* 

Im Bildungsbericht wird die periodisch stattfindende Überprüfung des Lernerfolgs im Lehrbetrieb festge-
halten. Diese findet in Form eines strukturierten Gesprächs zwischen Berufsbildner/in und lernender 
Person statt.  

Bildungsplan 

Der Bildungsplan ist Teil der BiVo und beinhaltet neben den berufspädagogischen Grundlagen, das 
Qualifikationsprofil sowie die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen mit 
den Ressourcen (Fähigkeiten/Fertigkeiten, Kenntnisse, Haltungen) je Lernort. Verantwortlich für die In-
halte des Bildungsplans ist die nationale OdA. Der Bildungsplan wird von der OdA erlassen und vom 
SBFI genehmigt. 

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) 

Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) hat zum Ziel, berufliche Qualifi-
kationen und Kompetenzen in Europa vergleichbar zu machen. Um die nationalen Qualifikationen mit 
dem EQR zu verbinden und dadurch mit den Qualifikationen von anderen Staaten vergleichen zu kön-
nen, entwickeln verschiedene Staaten nationale Qualifikationsrahmen (NQR).  

Handlungskompetenz (HK) 

Handlungskompetenz zeigt sich in der erfolgreichen Bewältigung einer beruflichen Handlungssituation. 
Dazu setzt eine kompetente Berufsfachperson selbstorganisiert eine situationsspezifische Kombination 
von Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltungen ein. In der Ausbildung erwerben die Lernenden die erfor-
derlichen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen zur jeweiligen Handlungskompetenz.  

Handlungskompetenzbereich (HKB) 

Berufliche Handlungen, d.h. Tätigkeiten, welche ähnliche Kompetenzen einfordern oder zu einem ähnli-
chen Arbeitsprozess gehören, sind in Handlungskompetenzbereiche gruppiert.  

Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Kommission B&Q) 

Jede Verordnung über die berufliche Grundbildung definiert in Abschnitt 10 die Schweizerische Kom-
mission für Berufsentwicklung und Qualität für den jeweiligen Beruf oder das entsprechende Berufsfeld. 
Die Kommission B&Q ist ein verbundpartnerschaftlich zusammengesetztes, strategisches Organ mit 
Aufsichtsfunktion und ein zukunftsgerichtetes Qualitätsgremium nach Art. 8 BBG3. 

Lehrbetrieb* 

Der Lehrbetrieb ist im dualen Berufsbildungssystem ein Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen, 
in dem die Bildung in beruflicher Praxis stattfindet. Die Unternehmen brauchen eine Bildungsbewilligung 
der kantonalen Aufsichtsbehörde. 

Lerndokumentation* 

Die Lerndokumentation ist ein Instrument zur Förderung der Qualität der Bildung in beruflicher Praxis. 
Die lernende Person hält darin selbständig alle wesentlichen Arbeiten im Zusammenhang mit den zu 
erwerbenden Handlungskompetenzen fest. Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner ersieht aus der 
Lerndokumentation den Bildungsverlauf und das persönliche Engagement der lernenden Person.  

Lernende Person* 

Als lernende Person gilt, wer die obligatorische Schulzeit beendet hat und auf Grund eines Lehrvertrags 
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einen Beruf erlernt, der in einer Bildungsverordnung geregelt ist. 

Lernorte* 

Die Stärke der dualen beruflichen Grundbildung ist der enge Bezug zur Arbeitswelt. Dieser widerspie-
gelt sich in der Zusammenarbeit der drei Lernorte untereinander, die gemeinsam die gesamte berufliche 
Grundbildung vermitteln: der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule und die überbetrieblichen Kurse. 

Nationaler Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR Berufsbildung) 

Mit dem NQR Berufsbildung sollen die nationale und die internationale Transparenz und Vergleichbar-
keit der Berufsbildungsabschlüsse hergestellt und damit die Mobilität im Arbeitsmarkt gefördert wer-
den. Der Qualifikationsrahmen umfasst acht Niveaustufen mit den drei Anforderungskategorien 
«Kenntnisse», «Fertigkeiten» und «Kompetenzen». Zu jedem Abschluss der beruflichen Grundbildung 
wird eine standardisierte Zeugniserläuterung erstellt. 

Organisation der Arbeitswelt (OdA) * 

„Organisationen der Arbeitswelt“ ist ein Sammelbegriff für Trägerschaften. Diese können Sozialpartner, 
Berufsverbände und Branchenorganisationen sowie andere Organisationen und Anbieter der Berufsbil-
dung sein. Die für einen Beruf zuständige OdA definiert die Bildungsinhalte im Bildungsplan, organisiert 
die berufliche Grundbildung und bildet die Trägerschaft für die überbetrieblichen Kurse.  

Qualifikationsbereiche* 

Grundsätzlich werden drei Qualifikationsbereiche in der Bildungsverordnung festgelegt: praktische Ar-
beit, Berufskenntnisse und Allgemeinbildung.  

• Qualifikationsbereich Praktische Arbeit: Für diesen existieren zwei Formen: die individuelle 

praktische Arbeit (IPA) und die vorgegebene praktische Arbeit (VPA). 

• Qualifikationsbereich Berufskenntnisse: Die Berufskenntnisprüfung bildet den theoreti-

schen/schulischen Teil der Abschlussprüfung. Die lernende Person wird schriftlich oder schrift-
lich und mündlich geprüft. In begründeten Fällen kann die Allgemeinbildung zusammen mit den 
Berufskenntnissen vermittelt und geprüft werden. 

• Qualifikationsbereich Allgemeinbildung: Der Qualifikationsbereich richtet sich nach der Ver-
ordnung des SBFI vom 9. April 20254 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der 
beruflichen Grundbildung. 

Qualifikationsprofil 

Das Qualifikationsprofil beschreibt die Handlungskompetenzen, über die eine lernende Person am Ende 
der Ausbildung verfügen muss. Das Qualifikationsprofil wird aus dem Tätigkeitsprofil entwickelt und 
dient als Grundlage für die Erarbeitung des Bildungsplans. 

Qualifikationsverfahren (QV) * 

Qualifikationsverfahren ist der Oberbegriff für alle Verfahren, mit denen festgestellt wird, ob eine Person 
über die in der jeweiligen Bildungsverordnung festgelegten Handlungskompetenzen verfügt.  

Ressourcen (RE) 

Die Ressourcen konkretisieren die Handlungskompetenz und gehen auf die aktuellen Bedürfnisse der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ein. Die Ressourcen sind bezüglich der Lernortko-
operation aufeinander abgestimmt. Sie sind für Lehrbetrieb, Berufsfachschule und üK meistens unter-
schiedlich, die Formulierung kann auch gleichlautend sein (z.B. bei der Arbeitssicherheit, beim Gesund-
heitsschutz oder bei handwerklichen Tätigkeiten).  

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 

Zusammen mit den Verbundpartnern (OdA, Kantone) ist das SBFI zuständig für die Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems. Es sorgt für Vergleichbarkeit und Transparenz der 
Angebote im gesamtschweizerischen Rahmen. 

Unterricht in den Berufskenntnissen 
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Im Unterricht in den Berufskenntnissen der Berufsfachschule erwirbt die lernende Person berufsspezifi-
sche Qualifikationen. Die Ziele und Anforderungen sind im Bildungsplan festgehalten. Die 4 Semester-
zeugnisnoten für den Unterricht in den Berufskenntnissen fliessen als Erfahrungsnote in die Gesamt-
note des Qualifikationsverfahrens ein. 

Überbetriebliche Kurse (üK)* 

In den üK wird ergänzend zur Bildung in Betrieb und Berufsfachschule der Erwerb grundlegender prakti-
scher Fertigkeiten vermittelt. 

Verbundpartnerschaft* 

Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und OdA. Gemeinsam setzen sich die 
drei Partner für eine qualitativ hoch stehende Berufsbildung ein und streben ein ausreichendes Lehrstel-
lenangebot an. 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) 

Die BiVo eines Berufes regelt insbesondere Gegenstand und Dauer der beruflichen Grundbildung, die 
Ziele und Anforderungen der Bildung in beruflicher Praxis und der schulischen Bildung, den Umfang der 
Bildungsinhalte und die Anteile der Lernorte sowie die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel.  Die 
OdA stellt dem SBFI in der Regel Antrag auf Erlass einer BiVo und erarbeitet diese gemeinsam mit 
Bund und Kantonen. Das Inkrafttreten einer BiVo wird verbundpartnerschaftlich bestimmt, Erlassinstanz 
ist das SBFI.  

Vorgegebene praktische Arbeit (VPA)* 

Die vorgegebene praktische Arbeit ist die Alternative zur individuellen praktischen Arbeit. Sie wird wäh-
rend der ganzen Prüfungszeit von zwei Expert/innen beaufsichtigt. Es gelten für alle Lernenden die Prü-
fungspositionen und die Prüfungsdauer, die im Bildungsplan festgelegt sind. 

Ziele und Anforderungen der beruflichen Grundbildung 

Die Ziele und Anforderungen an die berufliche Grundbildung sind in der BiVo und im Bildungsplan fest-
gehalten. Im Bildungsplan sind sie in Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Res-
souircen für die drei Lernorte Betrieb, Berufsfachschule und üK gegliedert. 
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Weitere Erläuterungen zu den Handlungskompetenzen 

Die vier Dimensionen der Handlungskompetenzen lassen sich in einzelne berufsspezifische Elemente 
unterteilen. Dazu gehören: 

1. Fachkompetenzen (FK)  

Die Fachkompetenzen umfassen:  

• die Kenntnisse der berufsspezifischen Ausdrücke (Fachsprache), (Qualitäts-)Standards, Ele-
mente und Systeme und deren Bedeutung für die beruflichen Arbeitssituationen;  

• die Kenntnisse der berufsspezifischen Methoden und Verfahren, Arbeitsmittel und Materialien 
und deren sachgemässe Verwendung; 

• Kenntnisse der Gefahren und Risiken und der daraus resultierenden Vorsichts- und Schutz-
massnahmen und Vorkehrungen sowie das Bewusstsein der Verantwortung und Haftung. 

2. Methodenkompetenzen (MK) 

2.1 Arbeitstechniken 

Zur Lösung von beruflichen Aufgaben setzen Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit 
geeignete Methoden, Anlagen, technischen Einrichtungen und Hilfsmittel ein. Diese ermöglichen es 
ihnen, Ordnung zu halten, Prioritäten zu setzen, Abläufe systematisch und rationell zu gestalten, die 
Arbeitssicherheit zu gewährleisten und die Hygienevorschriften einzuhalten. Sie planen ihre Arbeits-
schritte, arbeiten zielorientiert, effizient und bewerten ihre Arbeitsschritte systematisch. 

2.2 Prozessorientiertes, vernetztes Denken und Handeln 

Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit sehen betriebliche Prozesse in ihren Zusam-
menhängen. Sie berücksichtigen vor- und nachgelagerte Arbeitsschritte und sind sich der Auswirkun-
gen ihrer Arbeit auf die Produkte sowie auf Mitarbeitende und den Erfolg des Unternehmens bewusst. 

2.3 Informations- und Kommunikationsstrategien 

In den Betrieben des Gesundheitswesens ist der Einsatz von Informations- und Kommunikationsmit-
teln wichtig. Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit sind sich dessen bewusst und hel-
fen mit, den Informationsfluss im Unternehmen zu optimieren. Sie beschaffen sich selbständig Infor-
mationen und nutzen diese im Interesse des Betriebes und des eigenen Lernens. 

2.4 Lernstrategien 

Zur Steigerung des Lernerfolgs stehen verschiedene Strategien zur Verfügung. Fachfrauen Gesund-
heit und Fachmänner Gesundheit reflektieren ihr Lernverhalten und passen es unterschiedlichen Auf-
gaben und Problemstellungen situativ an. Da Lernstile individuell verschieden sind, arbeiten sie mit 
effizienten Lernstrategien, welche ihnen beim Lernen Freude, Erfolg und Zufriedenheit bereiten und 
damit ihre Bereitschaft für das lebenslange und selbstständige Lernen stärken. 

2.5 Ökologisches Handeln 

Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit sind sich der begrenzten Verfügbarkeit der na-
türlichen Ressourcen bewusst. Sie pflegen einen sparsamen Umgang mit Rohstoffen, Wasser und 
Energie und setzen Ressourcen schonende Technologien, Strategien und Arbeitstechniken ein. 

2.6 Wirtschaftliches Handeln 

Wirtschaftliches Handeln ist die Basis für den unternehmerischen Erfolg. Fachfrauen Gesundheit und 
Fachmänner Gesundheit gehen kostenbewusst mit Rohstoffen und Materialien, Geräten, Anlagen und 
Einrichtungen um. Sie verrichten die ihnen gestellten Aufgaben effizient und sicher. 
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3. Sozialkompetenzen (SK) 

3.1 Kommunikationsfähigkeit 

Sachliche Kommunikation ist für die kompetente Berufsausübung sehr wichtig. Darum sind Fach-
frauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit in beruflichen Situationen kommunikativ und wenden 
die Grundregeln der Gesprächsführung an. Sie passen ihre Sprache und ihr Verhalten der jeweiligen 
Situation und den Bedürfnissen der Gesprächspartner an. Sie kommunizieren respektvoll und wert-
schätzend. 

3.2 Konfliktfähigkeit 

Im beruflichen Alltag des Betriebes, wo sich viele Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen und 
Meinungen begegnen, kann es zu Konfliktsituationen kommen. Fachfrauen Gesundheit und Fachmän-
ner Gesundheit sind sich dessen bewusst und reagieren ruhig und überlegt. Sie stellen sich der Ausei-
nandersetzung, akzeptieren andere Standpunkte, diskutieren sachbezogen und suchen nach kon-
struktiven Lösungen. 

3.3 Teamfähigkeit 

Berufliche Arbeit wird durch Einzelne und durch Teams geleistet. Teams sind in vielen Situationen 
leistungsfähiger als Einzelpersonen. Arbeiten Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit im 
Team, wenden sie Regeln für erfolgreiche Teamarbeit an. 

4. Selbstkompetenzen 

4.1 Reflexionsfähigkeit 

Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit können das eigene Handeln hinterfragen, per-
sönliche Lebenserfahrungen reflektieren und die Erkenntnisse in den beruflichen Alltag einbringen Sie 
sind fähig, eigene und fremde Erwartungen, Werte und Normen wahrzunehmen, zu unterscheiden 
und damit umzugehen (Toleranz). 

4.2 Eigenverantwortliches Handeln 

In ihrer beruflichen Tätigkeit sind die Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit mitverant-
wortlich für die Produktionsergebnisse und die betrieblichen Abläufe. Sie treffen in ihrem Verantwor-
tungsbereich selbständig und gewissenhaft Entscheide und handeln entsprechend. 

4.3 Belastbarkeit 

Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit können den berufsspezifischen physischen und 
psychischen Belastungen standhalten, sie kennen die eigenen Grenzen und holen sich Unterstützung, 
um belastende Situationen zu bewältigen.  

4.4 Flexibilität  

Fachfrauen Gesundheit und Fachmänner Gesundheit sind fähig, sich auf Veränderungen und unter-
schiedliche Situationen einzustellen und diese aktiv mitzugestalten. 

4.5 Leistungsbereitschaft und Arbeitshaltung 

Im Wettbewerb bestehen nur Betriebe mit motivierten, leistungsbereiten Angestellten. Fachfrauen Ge-
sundheit und Fachmänner Gesundheit setzen sich für das Erreichen der betrieblichen Ziele ein. Sie 
entwickeln und festigen in Betrieb und Schule ihre Leistungsbereitschaft. Ihre Arbeitshaltung zeichnet 
sich durch Pünktlichkeit, Konzentration, Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Genauigkeit aus. 

4.6 Lebenslanges Lernen 

Technologischer Wandel und wechselnde Kundenbedürfnisse erfordern laufend neue Kenntnisse und 
Fertigkeiten sowie die Bereitschaft, sich auf lebenslanges Lernen einzustellen. Fachfrauen Gesund-
heit und Fachmänner Gesundheit sind offen für Neuerungen, bilden sich lebenslang weiter und stär-
ken damit ihre Arbeitsmarktfähigkeit und ihre Persönlichkeit. 


